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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes 

A) Problem 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Grundsatzurteil vom 30. Ju-
li 2008 hervorgehoben, dass der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsge-
fahren zu den überragend wichtigen Gemeinschaftsgütern zählt.  

Dort, wo Menschen alternativlos zusammenkommen, soll die nichtrauchende 
Mehrheit nicht durch Tabakrauch in ihrer Gesundheit gefährdet werden. Des-
halb bleibt es in öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche, Bildungseinrichtungen für Erwachsene, Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, Heimen, Sportstätten sowie Verkehrsflughäfen beim gel-
tenden Rauchverbot.  

Wo hingegen Nichtraucher in ihrer Freizeit ihren Aufenthalt bewusst aus-
wählen können, ist ein striktes Rauchverbot zum Schutz der Nichtraucher 
nicht notwendig. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu klargestellt, dass 
der Gesetzgeber im Rahmen seines Einschätzungs-, Wertungs- und Gestal-
tungsspielraums auch über sachgerechte und folgerichtige Ausnahmerege-
lungen entscheiden kann. Im Bereich der gewerblichen Gastronomie und von 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen ist der Nichtraucherschutz in Abwägung 
mit den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmer und unter besonderer 
Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen auszugestalten. 

In der Koalitionsvereinbarung von CSU und FDP für die Dauer der 16. Le-
gislaturperiode des Bayerischen Landtags ist festgehalten, das Gesundheits-
schutzgesetz vom 20. Dezember 2007 insoweit zu novellieren. 

 

B) Lösung 

Durch die Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes orientiert am Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juli 2008 wird in Bayern ein Rauchver-
bot mit folgerichtigen Ausnahmen eingeführt. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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D) Kosten 

Staat 

Für den Staat entstehen keine neuen zusätzlichen Kosten. Mit der Änderung 
des Gesundheitsschutzgesetzes werden keine neuen Vollzugsaufgaben auf 
die Kreisverwaltungsbehörden übertragen, sondern lediglich die bereits be-
stehenden Vollzugsaufgaben modifiziert. Auch in Bezug auf die vorgesehe-
nen Gesetzesänderungen bleibt es bei der Einschätzung, dass neben der zu 
erwartenden starken sozialen Kontrolle staatliche Kontrollen durch die Mit-
arbeiter der Kreisverwaltungsbehörden allenfalls in der Anfangszeit nach In-
krafttreten des Änderungsgesetzes und auch dann nur stichprobenartig 
und/oder anlassbezogen, vor allem aufgrund von Beschwerden, erforderlich 
sein werden. Es wird zudem vorerst davon ausgegangen, dass sich der bishe-
rige Kontroll- und Vollzugssaufwand für die Kreisverwaltungsbehörden 
durch die neuen Ausnahmen vom Rauchverbot verringert. Es verbleibt aber 
bei der mit den kommunalen Spitzenverbänden bei der Verabschiedung des 
Gesundheitsschutzgesetzes vereinbarten Überprüfung der Kostenentwicklung 
im Hinblick auf eine etwaige konnexitätsrelevante Mehrbelastung durch den 
Vollzug des Gesetzes (vgl. LT-Drs. 15/8603), die Ende dieses Jahres erfolgen 
wird. Dabei werden auch die Änderungen aufgrund dieses Gesetzes Berück-
sichtigung finden.   

 

Wirtschaft 

Mit der Gesetzesänderung wird den wirtschaftlichen Interessen im Bereich 
der Gastronomie, der Diskotheken sowie der Kultur- und Freizeiteinrichtun-
gen Rechnung getragen. Sofern von der Möglichkeit, einen Raucherraum ein-
zurichten, Gebrauch gemacht wird, können unter Umständen Kosten durch 
organisatorische oder bauliche Maßnahmen entstehen. Diese sind nicht bezif-
ferbar. Da nach dem Gesetzentwurf keine Anforderungen etwa zum Einbau 
technischer Anlagen o.ä. gestellt werden, ist davon auszugehen, dass es sich 
bei der erstmaligen Einrichtung eines Raucherraums allenfalls um geringfü-
gige Mehrkosten handelt, die durch die von der Wirtschaft selbst erwarteten 
Umsatzsteigerungen kompensiert werden. 

Gleiches gilt für die im Gesetzentwurf vorgesehene Einführung einer Infor-
mationspflicht für die Wirtschaft. Durch die Verpflichtung zur Kennzeich-
nung von Raucherräumen und Rauchergaststätten fallen zwar Kosten an. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass für diese einmalige Maßnahme in Form 
der Anbringung eines Schildes nur geringfügige Kosten zwischen 10 und 
maximal 50 Euro aufzuwenden sind, die ebenfalls durch die erwarteten Um-
satzsteigerungen ausgeglichen werden können. 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes 

 

§ 1 

Das Gesetz zum Schutz der Gesundheit (Gesundheits-
schutzgesetz – GSG) vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 919, BayRS 2126-3-UG), geändert durch Gesetz vom 
22. Juli 2008 (GVBl S. 465), wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Nrn. 6 und 8 werden jeweils die Worte „so-
weit sie öffentlich zugänglich sind,“ gestrichen. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und wie folgt 
geändert: 

aa) Der Schlusspunkt wird durch ein Komma er-
setzt. 

bb) Es werden folgende Nrn. 4 und 5 angefügt: 

„4. in Bier-, Wein- und Festzelten, die nur vo-
rübergehend und in der Regel an wech-
selnden Standorten betrieben werden so-
wie in vorübergehend als Festhallen ge-
nutzten ortsfesten Hallen auf Volksfesten 
und vergleichbar großen Veranstaltungen; 
als vorübergehend gilt ein Zeitraum von 
höchstens 21 aufeinander folgenden Tagen 
bezogen auf einen Standort, 

  5. in getränkegeprägten Gaststätten mit we-
niger als 75 m2 Gastfläche und ohne abge-
trennten Nebenraum, wenn Kindern und 
Jugendlichen der Zutritt nicht gestattet ist 
und die Gaststätten am Eingangsbereich in 
deutlich erkennbarer Weise als Raucher-
gaststätten, zu denen Minderjährige keinen 
Zutritt haben, gekennzeichnet sind.“ 

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:  

„(2) Durch Rechtsverordnung des Staatsministeri-
ums für Umwelt und Gesundheit können weitere 
Ausnahmen zugelassen werden, wenn durch tech-
nische Vorkehrungen ein dem Rauchverbot ver-
gleichbarer Schutz vor den Gefahren des Passiv-
rauchens geleistet werden kann.“ 

3. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „Nrn. 6 bis 8“ 
durch die Worte „Nr. 7“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3In Diskotheken und anderen Tanzlokalen 
kann das Rauchen in einem Nebenraum nur 
gestattet werden, sofern sich darin keine Tanz-
fläche befindet.“ 

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Kindern und Jugendlichen ist der Zutritt zum 
Raucherraum nicht gestattet; dies gilt nicht für Jus-
tizvollzugsanstalten und die Einrichtungen der am-
bulanten und stationären Suchttherapie sowie der 
Erziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendli-
che und junge Volljährige.“ 

4. In Art. 7 Satz 1 werden die Worte „Kennzeichnungs-
pflicht nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1“durch die Worte 
„Pflichten nach Art. 6 Abs. 3“ ersetzt. 

5. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Übergangsregelung“ gestrichen. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A. Allgemeiner Teil 

In seinem Grundsatzurteil vom 30. Juli 2008 hat das Bundesver-
fassungsgericht ausgeführt, dass sich der Gesetzgeber aufgrund 
des ihm zukommenden Einschätzungs-, Wertungs- und Gestal-
tungsspielraums zum Schutz der Gesundheit von Nichtrauchern in 
der Gastronomie für ein Rauchverbot mit folgerichtigen Ausnah-
men entscheiden kann. Dementsprechend ist ein ausdifferenzierter 
und sachgerechter Ausgleich zwischen dem Schutz der Bevölke-
rung vor den gesundheitlichen Gefahren des Passivrauchens und 
den Freiheitsrechten der Gaststättenbetreiber und der Raucher zu 
regeln. Der eingeschränkte Nichtraucherschutz im Bereich der 
Gastronomie (Bier-, Wein- und Festzelte und -hallen, Einraum- 
und Mehrraumgastronomie und Diskotheken) orientiert sich dabei 
an der o.g. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. 

 



Seite 4 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/954 

B. Einzelbegründung 

Zu § 1 Nr. 1 

Mit der Ausnahmeregelung für die getränkegeprägte Kleingastro-
nomie sowie der Zulassung eines Raucherraumes in der Mehr-
raumgastronomie und in allen Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
bedarf es des Teilsatzes in Art. 2 Nr. 6 und 8 „soweit sie öffentlich 
zugänglich sind“, auf den sich bislang in der Gastronomie und in 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen (dort u.a. in gewerblichen Spiel-
hallen) die Gründung der sog. Raucherclubs gestützt hat, nicht 
mehr. Durch die Streichung erstreckt sich der Anwendungsbereich 
des Art. 2 Nr. 8 GSG eindeutig auf alle Gaststätten i.S.d. Gaststät-
tengesetzes. Danach wird ein Gaststättengewerbe betrieben, wenn 
der Betrieb „jedermann“ oder „bestimmten Personenkreisen“ 
zugänglich ist. Vom Rauchverbot ausgenommen bleiben damit 
lediglich (weder für „jedermann“ noch „für bestimmte Personen-
kreise“ zugängliche) echte geschlossene Gesellschaften im Rah-
men privater Veranstaltungen wie etwa Familienfeiern, bei denen 
nur ganz bestimmte Einzelpersonen bewirtet werden, sofern der 
Betreiber das Rauchen in diesen Fällen auf Grund seines Haus-
rechts zulassen will (vgl. zur Auslegung des Gaststättenbegriffs: 
Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 27. Au-
gust 2008, Vf. 7-VII-08 mit weiteren Hinweisen). Entsprechendes 
gilt auch für die Kultur- und Freizeiteinrichtungen. 
 
Zu § 1 Nr. 2 a) 

Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Änderung.  

Doppelbuchstabe bb 

Der Gesetzentwurf erlaubt in Art. 5 Nr. 4 als weitere Ausnahme-
möglichkeit das Rauchen in Bier-, Wein- und Festzelten sowie in 
Festhallen. Bier-, Wein- und Festzelte werden ausdrücklich vom 
Rauchverbot des Art. 3 für fliegende Bauten ausgenommen. Bier-, 
Wein- und Festzelte sind dadurch charakterisiert, dass sie nur 
wenige Tage oder Wochen im Jahr an einem festen Standort im 
Rahmen von Jahrmärkten, Volksfesten und vergleichbaren Veran-
staltungen aufgestellt werden und im Übrigen regelmäßig an 
wechselnden Standorten auf- und wieder abgebaut werden. Es 
wird klargestellt, dass der Betrieb eines Zeltes an einem Standort 
für höchstens 21 aufeinander folgende Tage noch als vorüberge-
hend anzusehen ist. Bei Zelten, die länger als 21 Tage an einem 
Standort aufgestellt und betrieben werden, kann nicht mehr von 
einem nur vorübergehenden Charakter des Betriebs im Sinn dieses 
Gesetzes gesprochen werden. Regelmäßig betragen die Betriebs-
zeiten von Bier-, Wein- und Festzelten z. B. bei Volksfesten oder 
Jahrmärkten weniger als 15 Tage. Charakteristisch ist somit die 
kurze Stand- und Betriebszeit eines Zeltbetriebes: Für Gäste und 
Bedienpersonal birgt ein solcher Betrieb nicht im gleichen Maße 
Gesundheitsgefahren durch Passivrauch wie übliche ortsfeste 
Gastronomiebetriebe, die an 365 Tagen im Jahr besucht werden. 
Eine vergleichbar restriktive Regelung ist in diesen Fällen nicht 
erforderlich. Entsprechendes gilt für vorübergehend als Festhallen 
genutzte ortsfeste Hallen. 

Als weitere Ausnahmemöglichkeit wird in Art. 5 Nr. 5 das Rau-
chen auch für diejenigen getränkegeprägten Gaststätten erlaubt, 
die folgende Voraussetzungen erfüllen: 
1. Die Gaststätten haben eine Gastfläche von weniger als 75 Quad-

ratmetern. 
2. Die Gaststätten haben keinen abgetrennten Nebenraum. 
3. Kindern und Jugendlichen (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 JuSchG) 

wird der Zutritt nicht gestattet. 

4. Die Gaststätten sind am Eingangsbereich in deutlich erkennba-
rer Weise als Rauchergaststätten, zu denen Kinder und Jugend-
liche keinen Zutritt haben, gekennzeichnet. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts für Ausnahmen vom Rauchverbot im gastrono-
mischen Bereich. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 
Urteil vom 30.07.2008 herausgestellt, dass der Gesetzgeber bei 
einer Entscheidung für einen relativen Nichtraucherschutz auch 
auf besondere Belastungen einzelner Bereiche des Gaststättenge-
werbes Rücksicht nehmen muss. Lässt der Gesetzgeber bei Mehr-
raumgaststätten die Einrichtung eines Rauchernebenraums zu, 
muss er auch eine Ausnahme für die getränkegeprägte Kleingast-
ronomie vorsehen, weil bei dieser das Rauchverbot zu erhebli-
chen, existenzgefährdenden Umsatzrückgängen führt. Typischer-
weise wird das Getränkegepräge bei den Gaststätten gegeben sein, 
die Speisen als untergeordnete Nebenleistung zum Verzehr an Ort 
und Stelle anbieten. Zur Bestimmung des Gesamtgepräges des 
Gastronomiebetriebs kann daneben auch auf das äußere Erschei-
nungsbild abgestellt werden. Durch die Einschränkung auf die 
getränkegeprägte Kleingastronomie wird zugleich verhindert, dass 
die speisegeprägte Gastronomie ihrerseits einen unzumutbaren 
Wettbewerbsnachteil erleidet. 

In Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts wird die 
Grenze bei 75 Quadratmetern Gastfläche festgesetzt. Gastfläche 
im Sinne dieser Regelung ist der Bereich, in dem Tische und 
Stühle für den Aufenthalt von Gästen bereit gehalten werden. Die 
Gastfläche wird dabei ohne Theke und den Bereich hinter der 
Theke, der ausschließlich der Wirtin bzw. dem Wirt und Personal 
vorbehalten ist, separatem Eingangs- und Garderobenbereich, 
Toiletten und ähnlichem berechnet.  

Die dritte Voraussetzung zielt auf den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen ab, die schon aus physiologischen Gründen vor den 
gesundheitlichen Gefahren des Passivrauchens besonders ge-
schützt werden müssen. Sie dürfen außerdem nach § 10 Abs. 1 des 
Jugendschutzgesetzes in Gaststätten ohnehin nicht rauchen. 
Schließlich muss die Gaststätte so gekennzeichnet sein, dass alle, 
die sie betreten wollen, ohne weiteres erkennen können, dass dort 
geraucht werden darf und Kinder und Jugendliche keinen Zutritt 
haben. Außerdem müssen die Betreiber von ihrem Wahlrecht 
dauerhaft Gebrauch machen; eine zeitlich unterschiedliche Nut-
zung (als Raucher- oder Nichtrauchergaststätte) ist nicht zulässig. 
 
Zu § 1 Nr. 2 b) 

Art. 5 Abs. 2 enthält schließlich die Ermächtigung für eine Rechts-
verordnung zum technischen Nichtraucherschutz. Ziel dieser Re-
gelung ist es, auf neue technische Entwicklungen reagieren zu 
können, die dauerhaft und verlässlich einen dem vollständigen 
Rauchverbot vergleichbaren Schutz gewährleisten. Das Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Gesundheit wird zeitnah die derzeitigen 
technischen Möglichkeiten und die weitere technische Entwick-
lung gemeinsam mit den Fachbehörden prüfen und auch im Hin-
blick auf die Praktikabilität in Abstimmung mit den anderen Län-
dern, die eine vergleichbare Verordnungsermächtigung haben 
(Nordrhein-Westfalen, Hessen), bewerten.  

 

Zu § 1 Nr. 3 a)  

Doppelbuchstabe aa 

In Art. 6 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „6 bis 8“ durch das Wort 
„7“ ersetzt. Damit wird in Gaststätten im Sinn des Gaststättenge-
setzes und in allen Kultur- und Freizeiteinrichtungen das Rauchen 
in vollständig abgetrennten Nebenräumen, wenn und soweit diese 
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Räume in deutlich erkennbarer Weise als Raucherräume gekenn-
zeichnet sind und die Belange des Nichtraucherschutzes dadurch 
nicht beeinträchtigt werden, zulässig. So darf zum Schutz der 
Nichtraucher kein regelmäßiger Luftaustausch zwischen dem 
Raucherraum und dem Nichtraucherbereich existieren. Die Entlüf-
tung des Raucherraums muss primär so erfolgen, dass die Schad-
stoffbelastung im Nichtraucherbereich dadurch nicht erhöht wird. 
Durch den Bezug auf den Begriff Nebenraum wird klargestellt, 
dass es sich hierbei nicht um den Haupt(gast)-Raum handeln darf. 
In der Regel, also nicht zwangsläufig, wird sich der Nebenraum 
vom Hauptraum durch die Größe unterscheiden. Es wird davon 
auszugehen sein, dass der Raum, in dem die Theke steht, regelmä-
ßig der Hauptraum ist. 

Doppelbuchstabe bb 

Auch in Diskotheken und anderen Tanzlokalen ist das Rauchen in 
vollständig abgetrennten Nebenräumen zulässig. Voraussetzung 
ist allerdings, dass die Nebenräume in deutlich erkennbarer Weise 
als Raucherräume gekennzeichnet sind, der Zutritt zu ihnen auf 
Volljährige beschränkt ist und sich dort keine Tanzfläche befindet. 
Die Tanzfläche ist nach allgemeinem Begriffsverständnis jener 
Bereich in einer Diskothek, der zum Tanzen von Gästen vorgese-
hen ist. Deshalb werden von der Tanzfläche nicht solche Flächen 
erfasst, auf denen künstlerische Darbietungen erbracht werden.  

Zu § 1 Nr. 3 b)  

Kindern und Jugendlichen ist der Zutritt zu allen Raucherräumen 
nicht gestattet. Ausgenommen bleiben nur die Justizvollzugsan-
stalten und die Einrichtungen der ambulanten und stationären 
Suchttherapie sowie der Erziehungs- und Eingliederungshilfe für 
Jugendliche und junge Volljährige. 
 
Zu § 1 Nr. 4 

Als Konsequenz aus der Ergänzung des Art. 6 Abs. 3 muss sich 
die Verantwortlichkeit der in Art. 7 genannten Personen auch auf 
die Einhaltung der neu hinzukommenden Pflichten beziehen. 
 
Zu § 1 Nr. 5 

Aufgrund der generellen Ausnahmeregelung für Bier-, Wein- und 
Festzelte sowie entsprechend genutzten Festhallen ist die Über-
gangsregelung in Art. 11 obsolet. 
 
Zu § 2 

§ 2 regelt das Inkrafttreten.   
 



Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes (Drs. 16/954) 

- Erste Lesung -

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staats

regierung begründet. Frau Huml, ich bitte Sie nach vorne.

Staatssekretärin Melanie Huml (Umweltministerium):  Liebes Präsidium, sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Zum Gesetzentwurf zur Änderung des Gesundheitsschutz

gesetzes Folgendes: Ich möchte direkt mit den Grundsätzen der Neuregelung einstei

gen, denn wir wollen damit zum einen nachvollziehbare und praktikable Lösungen finden 

und zum anderen den bayerischen Grundsatz "Leben und leben lassen" weiterhin un

terstützen.

(Beifall bei der CSU und FDP)

Zugleich orientiert sich die Novelle aber an dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. 

Wir wollen auch bundesweit vergleichbare Regelungen finden. Gleichzeitig soll natürlich 

das hohe Niveau des Nichtraucherschutzes erhalten bleiben. Das ist mir als Ärztin sehr 

wichtig.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU  Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das heißt: 

Wasch mir den Pelz, aber mach’ mich nicht nass!  Unruhe  Glocke der Präsidentin)

Die Regelung sieht vor: Dort, wo Menschen alternativlos zusammenkommen, bleibt das 

Rauchverbot erhalten. Wo man hingegen die Entscheidung selber treffen und den Auf

enthaltsort in der Freizeit selbst und eigenverantwortlich bestimmen kann, ist das abso

lute Rauchverbot nicht zwingend notwendig.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der FDP)
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Das heißt im Klartext: Das Rauchverbot bleibt erhalten in öffentlichen Gebäuden, in Ein

richtungen für Kinder und Jugendliche, in Einrichtungen des Gesundheitswesens, in 

Heimen, an Flughäfen usw. In den Bereichen des öffentlichen Lebens gilt also weiterhin 

ein Rauchverbot. Wer aber zum Beispiel in seiner Freizeit in eine Gaststätte geht, geht 

freiwillig dorthin, das ist seine eigene Entscheidung. Dort wird das Rauchverbot ent

sprechend verändert.

Eckpunkte der Änderung sind: In Bier, Wein und Festzelten sowie Festhallen ist das 

Rauchen wieder generell erlaubt. Wichtig ist, dass es dabei auf die kurze Stand und 

Betriebszeit ankommt. Zum anderen ist das Rauchen wieder in der getränkegeprägten 

Einraumgastronomie erlaubt. Aber auch da gibt es bestimmte Vorgaben. Die Gaststätte 

darf zum Beispiel nur aus einem Raum bestehen, welcher kleiner als 75 Quadratmeter 

sein muss. Der Zutritt dieser Einraumgaststätte ist Kindern und Jugendlichen nicht ge

stattet. Eine deutliche Kennzeichnung als Raucherlokal ist notwendig.

Sie alle haben mitbekommen, dass es gerade über den Begriff "getränkegeprägt" Dis

kussionen gegeben hat. Wir haben den Begriff "getränkegeprägt" gerade deshalb in den 

Gesetzentwurf aufgenommen, weil dieser Begriff auch im Urteil des Bundesverfas

sungsgerichtes steht. Wir wollen Ihnen natürlich ein Gesetz vorlegen, das verfassungs

gemäß ist.

(Zuruf von den GRÜNEN: Weil es mehr Bürokratie schafft!  Margarete Bause 

(GRÜNE): Verfassungsgerichte schreiben nicht das Saufen vor!)

"Getränkegeprägt" bedeutet im Grunde genommen vor allem eines  auch das ist wichtig 

: Es geht darum, im ersten Augenblick zu sehen, was dort Vorrang hat: die Getränke 

oder die Speisen. Was Vorrang hat, kann man zum Beispiel daran sehen, ob viele Bar

hocker vorhanden sind und die Speisen eine untergeordnete Nebenleistung darstellen.

(Zuruf von den GRÜNEN: Barhocker, das ist gut!)
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Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen vom Wirt irgendeine Abrechnung sehen, um 

dann feststellen zu können, ob er mehr Getränke ausgeschenkt oder mehr Speisen 

ausgegeben hat. Es geht vielmehr darum, im Vollzug feststellen zu können, ob die Gast

stätte getränkegeprägt ist. Dabei geht es uns vor allem um das Aussehen der Gaststätte 

und darum, dass die Speisen dort eine untergeordnete Rolle spielen. Aber kommen wir 

nun von der Einraumgaststätte zur Gaststätte mit verschiedenen Nebenräumen, sprich 

zur Mehrraumgastronomie. Bei der Mehrraumgastronomie ist es so, dass dort das Rau

chen wieder erlaubt sein soll, und zwar dort, wo eben ein Nebenraum ist. Nebenraum 

sagt ja schon, dass es eben ein Nebenraum sein muss und dass selbstverständlich zu 

diesem Nebenraum Minderjährige keinen Zutritt haben sollen, dass er gekennzeichnet 

sein muss und eine klare Abtrennung zum Hauptraum vorhanden sein muss. Es ist ganz 

wichtig, dass es wirklich ein echter Nebenraum ist. Diese Nebenraumlösung gilt nicht 

nur für die Mehrraumgaststätte, sondern auch für die Diskotheken, wo ein Nebenraum 

zum Raucherraum werden kann. Allerdings darf dort keine Tanzfläche sein.

Kommen wir zu den Raucherclubs. Die Raucherclubs erübrigen sich nach dem neuen 

Gesetz, und zwar deshalb, weil die Formulierung "soweit öffentlich zugänglich" entfällt. 

Das heißt aber, dass trotz alledem, wenn eine Familie ein privates Fest feiern würde, 

man dort weiterhin selbstverständlich rauchen könnte.

Wir haben auch noch neu die sogenannte Innovationsklausel aufgenommen. Diese In

novationsklausel besagt, dass auch dann Ausnahmen vom Rauchverbot möglich sein 

können, wenn durch technische Vorkehrungen ein vergleichbarer Schutz wie beim 

Nichtrauchen möglich wäre. Wenn dies technisch möglich sein sollte, dann können wir 

weitere Ausnahmen machen.

(Zuruf von der SPD: Lächerlich!)

Das heißt, mit dem vorliegendem Gesetzentwurf wurde eine Regelung gefunden, die 

sowohl der Liberalitas Bavariae als auch dem hohen Gut des Gesundheitschutzes ge
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recht wird. Gerecht deshalb, weil wir sehr viel Wert darauf legen, dass Jugendliche zu 

allen Räumen, wo das Rauchen erlaubt ist, keinen Zutritt haben.

Ich bitte um Zustimmung zu diesem Änderungsgesetz.

(Beifall bei der CSU  Karl Freller (CSU): Sehr gut!)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Vielen Dank, Frau Staatssekretärin.

Ich bitte Sie wirklich, in den letzten eineinhalb Stunden  es ist für uns alle sehr anstren

gend  die Gespräche einzustellen. Das ist gesundheitsfördernd.

Ich eröffne die Aussprache. Pro Fraktion stehen fünf Minuten zur Verfügung. Ich bitte 

Frau Sonnenholzner als erste Rednerin ans Pult.

Kathrin Sonnenholzner (SPD):  Frau Präsidentin, Kollegen und Kolleginnen! Wir haben 

uns in diesem Hause schon sattsam über das Risiko unterhalten, das der Konsum von 

Tabakprodukten beinhaltet, über die zahlreichen negativen medizinischen Konsequen

zen in Form von malignen Tumoren, in Form von Schlaganfällen, in Form von Schädi

gungen von Föten und Embryonen, wenn Schwangere rauchen, um nur einige zu 

nennen. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, dass es, obwohl insgesamt die 

Zahlen rückläufig sind, beunruhigende Steigerungsraten bei Jugendlichen gibt, die rau

chen, insbesondere von weiblichen Jugendlichen.

Wir haben uns auch schon oft darüber unterhalten, dass es nicht nur Schäden bei denen 

gibt, die Tabakprodukte konsumieren, sondern auch bei denen, die vom Rauchen passiv 

betroffen sind.

Jetzt ist der Herr Fraktionsvorsitzende Schmid nicht mehr da.

(Simone Tolle (GRÜNE): Aha!)

Ich kann ihn verstehen. An seiner Stelle wäre ich auch gegangen.

(Beifall bei der SPD)
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Das war nämlich genau der Grund, Kolleginnen und Kollegen, für das  ich zitiere  

"schärfste und beste Gesundheitsschutzgesetz in Deutschland".

Wir haben als Parlament dafür zu sorgen, dass der Schutz der Nichtraucherinnen und 

Nichtraucher gewährleistet ist. Wir haben dafür zu sorgen, dass das Nichtrauchen in 

dieser Gesellschaft vorbildhaft ist und nicht das Rauchen, und wir haben die Prävention 

entsprechend zu unterstützen.

(Beifall bei der SPD)

Was wir hier erleben, Kolleginnen und Kollegen, ist wahrlich keine Sternstunde des Par

lamentarismus, sondern es ist eine Bankrotterklärung.

(Beifall bei der SPD)

Worum es Ihnen geht, Kolleginnen und Kollegen der Mehrheitsfraktion, ist doch, dass 

Sie Angst haben, dass Sie bei der nächsten Wahl wieder wenig Wählerstimmen kriegen, 

nicht weil Sie aus sachlichen Gründen davon überzeugt sind, dass dieses Gesetz zu 

ändern ist.

(Beifall bei der SPD)

Ich muss Ihnen auch sagen, dass eine Ärztin für die Staatsregierung dieses Gesetz 

begründet, das halte ich wirklich für einen Skandal.

(Beifall bei der SPD  Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Es ist ja niemand mehr 

da von der Staatsregierung!)

 Ja, die anderen sind nicht da. Das macht es nicht besser. Allen denen, die tatsächlich 

meinen, dass der Raucherschutz eine Rolle gespielt hat, sage ich: Schauen Sie sich 

doch die Ergebnisse des Herrn Bergmüller von den Freien Wählern an, der mit einer 

Riesenpropaganda oberbayernweit damit total gescheitert ist. Selbst unter diesem As

pekt wird er nicht gewinnen.
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Der Herr Ministerpräsident, der leider auch nicht mehr da ist, sagt "Leben und leben 

lassen". Das ist ein schönes Motto. Aber bei dem, was Sie hier tun, ist eher der James

BondTitel "Leben und sterben lassen" das Argument. Denn Sie stellen einen mühsam 

erreichten Konsens wieder infrage.

(Beifall bei der SPD)

 Klatscht nicht so viel, ich habe nicht so viel Zeit.

(Heiterkeit des Abgeordneten Tobias Thalhammer (FDP))

Was jetzt passiert, ist, dass Anarchie in den bayerischen Gaststätten herrscht, dass ab 

23 Uhr überall geraucht wird, völlig wurscht, ob "getränkegeprägt" oder "essensgeprägt" 

oder was auch immer. Was passiert, ist, dass Jugendliche in Discos bis 3 Uhr bleiben, 

weil sie sich mit Ausnahmetatbeständen in geschlossenen Gesellschaften aufhalten, 

was dem Jugendschutz in Bezug auf die Dauer des Aufenthalts widerspricht, und die 

dort auch Rauch ausgesetzt sind.

Sie wollen, dass die Nebenräume abgetrennt sind. Wie funktioniert das? Es passiert 

schon überall, dass in Nebenräumen geraucht wird. Da steht die Tür offen, weil die Be

dienung nicht für jeden Schweinsbraten extra laufen will und weil sie es sonst nicht 

schafft, zu bedienen.

Frau Staatssekretärin, das Beispiel mit den Barhockern, das Sie gebracht haben, war ja 

wunderhübsch. Wenn jeder Gast mit dem Barhocker in eine Speisegaststätte geht, dann 

darf überall geraucht werden, oder wie stellen Sie sich das vor? Und was ist  da wird es 

wieder ernster  mit den Beschäftigten in den Nebenräumen oder in den Einraumgast

stätten? Für die ist es auch alternativlos, sich da aufzuhalten.

(Beifall bei der SPD)
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Die können sich dem nur leider nicht entziehen. Schauen Sie sich die Studie der LMU 

über das ansteigende Risiko der Beschäftigten in der Gastronomie an, an Lungenkrebs 

zu erkranken.

Richtig zynisch wird es, Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie diese Maßnahmen mit dem 

Hinweis auf folgerichtige Ausnahmen als Konsequenz auf das Bundesverfassungsge

richtsurteil begründen. Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig das Primat des 

Gesundheitsschutzes in den Vordergrund gestellt. Wenn Sie folgerichtig hätten handeln 

wollen, dann hätten Sie die Ausnahmen aus dem bestehenden Gesetz streichen, aber 

nicht neue Ausnahmetatbestände hineinbringen sollen, die medizinisch und hinsichtlich 

des Gesundheitsschutzes unsinnig sind und auch von den Verwaltungen so nicht zu 

kontrollieren sind.

(Beifall bei der SPD)

Das Einzige, das wir Ihnen empfehlen können: Ziehen Sie diesen unsinnigen Gesetz

entwurf zurück.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Vielen Dank, Frau Sonnenholzner. Die nächs

te Wortmeldung stammt von Herrn Dr. Zimmermann.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Noch ein Arzt!)

Dr. Thomas Zimmermann (CSU):  Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich 

spreche anfänglich die Kolleginnen und Kollegen an, die in der vergangenen Legisla

turperiode bereits diesem Hohen Haus angehört haben.

(Margarete Bause (GRÜNE): Wir erinnern uns gut an Ihre Rede!)

 Ja freilich, ich auch. Ich traue mich aber trotzdem, hier rauszugehen. Das ist meine 

große Stärke in solchen Dingen,
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(Heiterkeit bei den GRÜNEN und der SPD)

dass ich versuche, Ihnen klarzumachen, Kolleginnen und Kollegen, dass die Situation 

etwas differenzierter zu beurteilen ist.

(Heiterkeit bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nett, dass Sie, nachdem es nach 20 Uhr ist, diese 

"Unterhaltungssitzung" heute Abend wieder in die richtige Richtung zur Ernsthaftigkeit 

lenken wollen. Ich muss Ihnen sagen, dieses Thema ist grundsätzlich zu ernst, um am 

späten Abend noch in dieser Art und Weise diskutiert zu werden. Die Kolleginnen und 

Kollegen haben in der letzten Legislaturperiode mit großer Mehrheit  CSU, SPD und 

GRÜNE , wie ich immer sagte, ein schneidiges, gutes Gesundheitsschutzgesetz ver

abschiedet.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU, der SPD und der GRÜNEN)

Allerdings, Kolleginnen und Kollegen, muss man auch die Entwicklung hin zu dem Ge

setz nüchtern und ohne Schaum vor dem Mund wieder einmal Revue passieren lassen, 

um dann abzuwägen, was daraus abzuleiten ist. Erinnern Sie sich, dass die Ersten, die 

angefangen haben, an unserem Gesundheitsschutzgesetz zu nörgeln, eigenartigerwei

se die in München nicht ohne Respekt angesehenen Wies’nWirte waren.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Ja, sieben Menschen!)

 Das war so, Frau Kollegin Sonnenholzner.

Sie erinnern sich, dass die Wies’nWirte damals der Meinung gewesen waren, sie könn

ten das Nichtraucherschutzgesetz auf dem Oktoberfest nicht umsetzen, und sie stellten 

in den schillerndsten Farben dar, was passieren könnte. Ich hatte den Münchener 

Wies’nWirten mehr Fantasie zugetraut, nachdem ich wusste, dass Wies’nWirte Ver

suche unternommen haben, aus einem Gickerl drei halbe Hendl zu machen. Ich dachte 

also, sie hätten mehr Esprit, um das Gesetz auszuführen. Dann kam noch die Landes
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hauptstadt München als Veranstalter des Oktoberfestes. Sie hat in mehreren Schreiben 

an den damaligen Innenminister abgesetzt, dass die Landeshauptstadt München als 

Veranstalter eines der größten Volksfeste der Welt die Verantwortung für dieses Gesetz 

nicht übernehmen könne, und man möge speziell das Oktoberfest ausnehmen. Was 

geschehen ist, wissen wir alle. Damit aber nicht genug. Dann ist diese Situation tat

sächlich passiert. Ich erinnere an unseren ehemaligen Kollegen Joachim Wahnschaffe, 

hochgeschätzter Sozialpolitiker, der damals in seiner Eigenschaft als langjähriger Rich

ter uns im sozialpolitischen Ausschuss hat wissen lassen, dass der Terminus "öffentlich 

zugänglich" letztendlich nicht mit dieser Hintergrundsituation so interpretiert werden 

könne, was daraus geworden ist. Das war der nächste Pferdefuß.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Man hätte reagieren müssen!)

 Ich sage ganz offen, ich war auch dabei. Wenn Sie mich, Frau Sonnenholzner, darauf 

hingewiesen hätten, welche Möglichkeiten von dem Terminus "öffentlich zugänglich" 

abgeleitet werden können und Sie uns schon damals darauf hingewiesen hätten, wären 

wir sicherlich schlauer gewesen und hätten das eine oder andere von vorneherein nicht 

gemacht.

Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute in der Situation, feststellen zu müssen, dass 

die Compliance der Bevölkerung zu diesem Gesetz nicht in dem Ausmaß gegeben war, 

wie wir Gesundheitspolitiker das erwartet hatten. Das muss festgehalten werden.

Ich muss immer wieder sagen: Gerade die Landeshauptstadt München und deren Leiter 

der Kreisverwaltungsbehörde hatten einen ganz wesentlichen Anteil, dass die Umset

zung des Gesetzes in Zweifel gezogen,

(Unruhe  Glocke der Präsidentin)

die Durchführbarkeit als nicht gegeben angesehen wurde und wir letztendlich eine Si

tuation hatten, dass sich auch die Medien der Ablehnung des Gesetzes immer stärker 

zugewandt haben.
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Ich glaube, die Fachdebatte führen wir nicht nach 20.00 Uhr hier, in einer etwas aufge

regten Stimmungslage, sondern ganz nüchtern und ruhig, wie wir das gewohnt sind, im 

Ausschuss für Umwelt und Gesundheit. Wir werden die einzelnen Argumente austau

schen, und Sie werden sehen, meine Damen und Herren, dass wir wegen der Reaktion 

der Bevölkerung eine Situation vorfinden werden, die es ermöglicht, dass in den baye

rischen Gasthäusern endlich wieder Frieden einkehrt.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Darf ich davon ausgehen, dass Sie dann auch zum 

Gesetz reden werden?)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Nächste Wortmeldung: Herr Aiwanger von den 

Freien Wählern.

Hubert Aiwanger (FW):  Herr Dr. Zimmermann, ich kann mich erinnern, dass wir in 

München vor den Wies’nWirten zu diesem Thema gesprochen und Sie mit breiter Brust 

Ihr Gesetz verteidigt haben. Leider ist dieses Gesetz jetzt Schall und Rauch.

Ich bedaure es sehr, dass Kollege Georg Schmid nicht mehr anwesend ist; denn er hat 

vorhin gesagt, es gehöre zum guten Stil, hier anwesend zu sein, wenn ein anderer 

spricht.

(Beifall bei den Freien Wählern, der SPD und den GRÜNEN  Zurufe von der CSU)

Sei es drum, ich habe keinen Grund auf Herrn Schmid böse zu sein. Schließlich hat er 

mit der Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes zum guten Wahlergebnis der Freien 

Wähler beigetragen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Meine Damen und Herren, Herr Schmid hat damals gesagt, es werde durchregiert und 

das Gesetz werde durchgezogen. So ist es gewesen. Die Änderung, die heute auf dem 

Tisch liegt, ist gut gemeint und geht in vielen Dingen in die richtige Richtung  das sage 

ich ganz offen. Die Freien Wähler waren immer der Meinung, dass die Entscheidungs
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kompetenz des Wirtes gestärkt werden muss. Die Bevormundung im alten Gesetz war 

zu stark.

(Beifall bei Abgeordneten der Freien Wähler und der FDP)

Die Praxis hat gezeigt, dass das Gesetz nicht funktioniert und zu einer unsäglichen Bü

rokratie geführt hat, gipfelnd in der Situation, dass sich Kommunen in der Zwangslage 

befanden, schlussendlich mit der Polizei kontrollieren zu müssen, ob die Leute in einem 

Raucherclub wirklich anwesend sein dürfen. Nicht wenige der Bürger haben am eigenen 

Leib erfahren, einem Raucherclub beitreten zu müssen, wenn Sie als Nichtraucher in 

einem Gasthaus essen gehen wollten, obwohl dort niemand geraucht hat. Das ist mir in 

München mehrmals passiert. Das Gesetz hat also das Ziel nicht erreicht, das erreicht 

werden sollte.

Am gegenwärtigen Gesetzesvorschlag ist die Passage des Ausdrucks "getränkege

prägt" zu kritisieren. Zwar wird im Vorfeld gesagt, das sei lediglich ein "Mauerblümchen

Artikel", weil das nicht so streng kontrolliert und nicht genau genommen werde. Ich frage 

Sie: Warum schreiben Sie das in das Gesetz?

(Beifall bei den Freien Wählern)

Meine Damen und Herren, wenn Sie die Entscheidungskompetenz des Wirtes stärken 

wollen, lassen Sie diesen Passus ersatzlos weg. Er bringt keine Neuerungen.

Worum geht es uns im Wesentlichen?  Nichtraucherschutz ist wichtig. Nichtraucher

schutz ist ein elementarer Bestandteil unserer Politik. Es hat sich aber gezeigt, dass das 

alte Gesetz nicht greift. Der Wirt konnte sein Wirtshaus in einen Raucherclub umwidmen. 

Dort ist geraucht worden. Mit der neuen Situation wird meiner Meinung nach nicht mehr 

geraucht werden. In der ganzen Debatte kommen die technischen Möglichen zu kurz, 

die beitragen könnten  Stichwort Mitarbeiterschutz  wirklich gute Luft in Wirtshäusern 

zu erreichen, auch wenn geraucht wird.
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Weiterhin ist wichtig  das geht über das Gesetz hinaus , Vorstöße zu unternehmen, die 

Beimengung suchtsteigender Mittel zum Tabak zu verbieten. Das war bis in die 1970er

Jahre verboten und wurde dann erlaubt. Die Tabakindustrie ist sehr erfinderisch, diver

seste Mittel beizumischen, um die Leute abhängiger zu machen. Wenn wir uns politisch 

mehr in diese Richtung bewegen und aktiver werden, um die Abhängigkeitsverhältnisse 

zurückzudrängen, ist sehr viel passiert.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Ansonsten muss die Aufklärung in Richtung Gesundheitserziehung, verantwortungsvol

ler Umgang mit dem Thema Drogen gehen. Mir scheint Nachbesserungsbedarf gegeben 

zu sein.

Das vorliegende Gesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, enthält aber Passagen, 

die nicht praxisgerecht sind. Das werden Sie nach einiger Zeit feststellen müssen. Wir 

bitten, darüber hinaus weitere gesundheitspolitische Aktionen anzustoßen und die Bei

mengung suchtsteigender Stoffe einzuschränken.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Nächste Wortmeldung: Herr Dr. Christian Ma

gerl.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE):  Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 

am 28. Mai 2009 im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit ausführlich Zeit, das Gesetz 

umfassend zu beraten. Einige Punkte möchte ich heute Abend aber schon anbringen.

Die Debatte läuft nicht seit heute und gestern, sondern sie läuft in diesem Hause schon 

seit einigen Jahren. Die CSU hat eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis sie in der letzten 

Legislaturperiode mit einem Gesetzentwurf zum "Ablaichen" gekommen ist. Er wurde 

mit großem Tamtam von Herrn Georg Schmid als strengstes Gesundheitsschutzgesetz 

in ganz Deutschland angekündigt. Er hat sich mitsamt der CSUFraktion dafür feiern 

lassen.
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Kollege Dr. Zimmermann hat vorhin gesagt, dass ein schneidiges und gutes Gesetz 

verabschiedet worden sei. Diese Meinung teile ich durchaus. Jetzt knicken Sie ein. Ich 

finde, hier läuft ein Trauerspiel.Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 

30. Juli 2008 15 Landesgesetze kritisiert und im Prinzip kassiert. Das einzige Gesetz, 

das vom Bundesverfassungsgericht gelobt wurde, war das bayerische Gesetz. Wenn 

Sie nun in Ihrer Lösung schreiben "durch die Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes 

orientiert am Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juli 2008", dann verstecken 

Sie sich hinter dem Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat das 

bayerische Gesetz nicht kritisiert. Das brauchten Sie überhaupt nicht in Ihren Entwurf 

hineinzuschreiben. Sie nehmen zwar auf, was den anderen erlaubt wurde, aber es ist 

nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil überhaupt kein Grund dafür vorhanden, das 

bayerische Gesetz zu ändern.

Ich sehe in der jetzt vorgelegten Novellierung eine ganz deutliche Schwächung des 

Nichtraucherschutzes in Bayern. Das muss man klar und deutlich sagen.

Ich habe mich mit sehr vielen Wirten nicht nur bei mir zu Hause, sondern auch in anderen 

Landkreisen unterhalten. Der ganz überwiegende Anteil der Wirte möchte die jetzige 

gesetzliche Regelung beibehalten; denn sie ist klar und nachvollziehbar. Sie hat viel

leicht, was die Raucherclubs anbelangt, einen kleinen Webfehler, aber im Großen und 

Ganzen ist diese gesetzliche Regelung in Ordnung.

Was Sie mit der Novelle vorhaben, produziert ein unüberschaubares, nicht nachvoll

ziehbares Chaos in den Wirtshäusern. Es kann also nicht in unserem Sinne sein, in diese 

Richtung zu gehen.

Ihr Entwurf enthält so völlig ungeklärte Begriffe wie "getränkegeprägt". Was bedeutet 

getränkegeprägt? Wie wollen Sie das kontrollieren? Wie wollen Sie diese Kontrolle voll

ziehen? Der Wirt sagt, meine Gaststätte ist getränkegeprägt, also geht das. Und die 

Kollegin Sonnenholzner hat auch schon gefragt, wie Sie die Nebenräume abtrennen 

wollen. Wenn die Türen offen sind, wie wollen Sie diese Kontrolle vollziehen? Heute 
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haben Sie schon das Problem, zu kontrollieren, ob einer 16, 17 oder 18 Jahre alt ist. Sie 

wären dann als Wirt permanent am Kontrollieren, ob der Jugendliche in eine Raucher

gaststätte darf oder nicht. Sie bürden damit den Wirten Aufgaben auf, die die Wirte 

permanent in den Clinch mit den Ordnungsbehörden bringen, wenn diese dieses neue 

Gesetz vollziehen sollen. Ferner wollen Sie in den Oktoberfestzelten und den sonstigen 

Volksfestzelten ein uneingeschränktes Rauchen erlauben. Dort gibt es dann überhaupt 

keinen Nichtraucherschutz mehr, weder für das Personal noch für die Kinder. Denn in 

gewisser Hinsicht sind solche Treffpunkte gerade auf den Dörfern, wo solche Feste 

stattfinden, alternativlos im Sinne des Gesetzes; denn die Leute wollen sich dort mit 

anderen treffen. Es ist alternativlos, da es ein fester Punkt im Leben einer Kommune ist. 

Der Schutz des Personals ist damit also nicht geregelt; in dem Gesetzentwurf findet sich 

dazu überhaupt nichts.

Wenn wir den Gesetzentwurf so beschlössen, wie er heute vorliegt, gäben wir unser 

Recht, einzugreifen, zum großen Teil aus der Hand. Wird doch unter Nummer 2 des 

Entwurfs im Artikel 5 ein Absatz 2 folgenden Inhalts angefügt:

Durch Rechtsverordnung des Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit kön

nen weitere Ausnahmen zugelassen werden, wenn durch technische Vorkehrungen 

ein dem Rauchverbot vergleichbarer Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens 

geleistet werden kann.

Was das alles bedeuten kann, kann heute keiner von uns überschauen. Es wird Leute 

geben, die entsprechende Anträge stellen werden. Wir haben dann nicht mehr mitzure

den; denn wir geben unsere Rechte aus der Hand. Das Ministerium wird für sich alleine 

per Rechtsverordnung die Entscheidungen treffen, und wir haben, wie gesagt, nichts 

mehr mitzureden.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Abschließend möchte ich feststellen: Wir haben ganz erhebliche Probleme mit diesem 

Gesetzentwurf. Wir werden ihn am 28. Mai ausführlich im zuständigen Ausschuss für 

Umwelt und Gesundheit diskutieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Danke, Herr Kollege. Die nächste Wortmel

dung stammt von Herrn Kollegen Fischer.

Dr. Andreas Fischer (FDP):  Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kol

leginnen und Kollegen! Leben und leben lassen, das ist nicht nur der Wahlspruch von 

uns Bayern, sondern das ist auch unsere liberale Grundüberzeugung.

(Beifall bei der FDP  Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

Leben und leben lassen, mit diesem Grundsatz war ein überzogenes bürokratisches 

Rauchverbot nicht vereinbar, das staatliche Reglementierungen in Bereiche getragen 

hat, wo staatliche Zurückhaltung angebrachter ist.

(Beifall bei der FDP)

Wir haben es nie bestritten: In Gebäuden, die man aufsuchen muss, in Gerichten, in 

Rathäusern, in Ämtern und Behörden, in Krankenhäusern muss es ein absolutes Rauch

verbot geben. Dort muss derjenige, der diese Gebäude aufsucht, vor dem Passivrau

chen geschützt bleiben.

Wir sagen aber genauso: In Gebäuden, die man als freier Bürger freiwillig aufsucht, in 

der Freizeit, ist es nicht Sache des Staates, Regelungen zu treffen. Hier ist in erster Linie 

der Inhaber des Hausrechts in der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen.

(Beifall bei der FDP)
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Deshalb haben wir Liberale unser Wahlversprechen gehalten. Wir Liberale haben das 

starre und bevormundende Rauchverbot zu Fall gebracht und haben jetzt für eine ver

nünftige Regelung mit Augenmaß gesorgt.

(Beifall bei der FDP)

Es wird wieder freiheitlicher werden in Bayerns Gaststätten, und das ist gut so.

(Zurufe von der SPD )

Dieses Gesetz ist eine Absage an das Denunziantentum, das das alte Gesetz gebracht 

hatte; denn noch nie haben sich so viele Menschen als freiwillige Spitzel und Hilfspoli

zisten gemeldet wie nach diesem Gesetz.

(Beifall bei der FDP  Kathrin Sonnenholzner (SPD): So ein Schmäh!  Zurufe von 

der SPD und den GRÜNEN)

Dieses Gesetz ist aber auch eine Absage an die Scheinheiligkeit; denn wie anders als 

scheinheilig wollen Sie es bezeichnen, ein Rauchverbot offen zu statuieren, aber über 

die Hintertüre zahlreiche Raucherclubs zuzulassen,

(Anhaltende Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

wo diejenigen, die nicht rauchen, für das Qualmenlassen noch Eintritt zahlen müssen.

(Beifall bei der FDP)

Dieses Gesetz ist eine Absage an den Irrglauben, jeden Lebensbereich mit staatlicher 

Verbotspolitik regeln zu können. Das funktioniert nicht.

Ich sage zu Ihnen, Frau Sonnenholzner: Wenn Sie meinen, die Anarchie breche in den 

Gaststätten aus, weil das Rauchverbot aufgehoben wird, dann haben Sie ein anderes 

Staatsverständnis als wir.
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(Beifall bei der FDP  Kathrin Sonnenholzner (SPD): Vielleicht lesen Sie mal nach, 

was ich dazu wirklich gesagt habe!  Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

Dieses Gesetz ist aber auch eine Absage an eine Politik, die versucht, Gesetze gegen 

die Menschen und über die Köpfe der Menschen hinweg zu machen. Die Menschen in 

Bayern haben bei der letzten Landtagswahl klar darüber abgestimmt, was sie wollen.

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

Wenn Sie das noch nicht verstanden haben, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol

legen von der SPD, dann schauen Sie sich doch einmal Ihre Wahlergebnisse an.

(Beifall bei der FDP  Zurufe der Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner (SPD))

Wir haben gemeinsam mit dem Koalitionspartner für einen Gesetzentwurf gesorgt, der 

den Bedürfnissen der Menschen Rechnung trägt. Ich möchte aus den vielen Dingen, die 

schon angesprochen worden sind, zwei Aspekte noch einmal herausgreifen.

Wir haben dafür gesorgt, dass Betreiber getränkegeprägter Einraumgaststätten mit einer 

Fläche bis zu 75 Quadratmetern selbst entscheiden dürfen. Der Begriff "getränkege

prägt" stammt nicht aus unserer Wunschliste, sondern aus den Vorgaben des Bundes

verfassungsgerichts, die wir einhalten wollen, um ein verfassungskonformes Gesetz in 

Bayern zu erlassen.

(Beifall bei der FDP und des Abgeordneten Thomas Kreuzer (CSU))

Wir haben noch etwas durchgesetzt, nämlich die Innovationsklausel. Gemeinsam mit 

dem Kollegen Tobias Thalhammer haben wir im Umweltministerium lange verhandelt. 

Wir haben durchgesetzt: Wenn Wirte in ihrem Betrieb durch moderne Luftreinigungsge

räte einen dem Rauchverbot vergleichbaren Nichtraucherschutz gewährleisten, dann 

können ebenfalls Ausnahmen vom Rauchverbot gewährt werden, und damit gibt es 

keine Gruppe von Gastwirtschaften, die bei diesem Gesetz durch das Raster fällt.

(Beifall bei der FDP  Unruhe und Zurufe bei der SPD und den GRÜNEN)
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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Meine Damen und Herren, seien Sie doch bitte 

ein bisschen leiser und hören Sie den spannenden Ausführungen des Kollegen zu.

Dr. Andreas Fischer (FDP):  Wir vertrauen der Zusage des bayerischen Staatsministers 

für Umwelt und Gesundheit, bis zum 01.08. eine praktikable Lösung zu finden, bei der 

diese Innovationsklausel umgesetzt wird.

(Beifall bei der FDP)

Es ist Zeit für mehr Freiheit in den Gaststätten.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Nein!)

Ich freue mich, dass wir dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben.

(Beifall bei der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Vielen Dank, Herr Dr. Fischer. Mir liegen keine 

weiteren Wortmeldungen vor. Die Aussprache ist geschlossen. Im Einvernehmen mit 

dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Umwelt und 

Gesundheit als federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständ

nis?  Dann ist das so beschlossen.

Die Tagesordnungspunkte 8 und 9, das sind die beiden Initiativgesetzentwürfe der Frak

tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der SPDFraktion zur Änderung des 

Bayerischen Hochschulgesetzes auf den Drucksachen 16/13 und 16/15 werden im Ein

vernehmen mit allen Fraktionen von der Tagesordnung abgesetzt. Sie sollen erst in der 

Plenarsitzung am 22. April 2009 beraten werden.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/954 

zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Joa-
chim Unterländer, Markus Blume, Albert Füracker 
u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Tobias Thalhammer FDP 

Drs. 16/1415 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Gesundheitsschutzgesetzes 
(Drs. 16/954) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g  mit der Maßgabe, dass § 1 Nr. 3 
Buchst. b folgende Fassung erhält: 

„ b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 „3 Kindern und Jugendlichen ist der Zutritt zum 
Raucherraum nicht gestattet; dies gilt nicht für Jus-
tizvollzugsanstalten, für Einrichtungen des Maßre-
gelvollzugs und für die Einrichtungen der ambu-
lanten und stationären Suchttherapie sowie der Er-
ziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche 
und junge Volljährige.““ 

Berichterstatterin: Christa Stewens 
Mitberichterstatterin: Theresa Schopper 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Um-
welt und Gesundheit federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Si-
cherheit, der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Verkehr und Technologie und der Ausschuss 
für Soziales, Familie und Arbeit haben den Gesetz-
entwurf mitberaten. 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf Drs. 16/954 und den Änderungsantrag Drs. 
16/1415 in seiner 11. Sitzung am 28. Mai 2009 be-
raten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 
 CSU: 9 Zustimmung, 1 Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: 1 Zustimmung, 1 Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t i m m u n g  
empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1415 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: 9 Zustimmung, 1 Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf und den Ände-
rungsantrag Drs. 16/1415 in seiner 13. Sitzung am 
24. Juni 2009 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1415 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
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Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 

4. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie hat den Gesetzentwurf und 
den Änderungsantrag Drs. 16/1415 in seiner 13. 
Sitzung am 25. Juni 2009 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t . 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1415 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 

5. Der Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit hat 
den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 
16/1415 in seiner 14. Sitzung am 25. Juni 2009 
mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: 7 Zustimmung, 1 Ablehnung 
 SPD: 2 Ablehnung 
 FW: 1 Ablehnung 
 B90/GRÜ: 1 Ablehnung 
 FDP: 1 Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1415 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: 7 Zustimmung, 1 Enthaltung 
 SPD: 2 Enthaltung 
 FW: 1 Ablehnung 
 B90/GRÜ: 1 Ablehnung 
 FDP: 1 Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 

6. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und den Änderungsantrag Drs. 16/1415 in 
seiner 17. Sitzung am 9. Juli 2009 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1415 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/954, 16/1823 

Gesetz zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes 

§ 1 

Das Gesetz zum Schutz der Gesundheit (Gesundheits-
schutzgesetz – GSG) vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 919, BayRS 2126-3-UG), geändert durch Gesetz vom 
22. Juli 2008 (GVBl S. 465), wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Nrn. 6 und 8 werden jeweils die Worte „so-
weit sie öffentlich zugänglich sind,“ gestrichen. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und wie folgt 
geändert: 

aa) Der Schlusspunkt wird durch ein Komma er-
setzt. 

bb) Es werden folgende Nrn. 4 und 5 angefügt: 

„4. in Bier-, Wein- und Festzelten, die nur vo-
rübergehend und in der Regel an wech-
selnden Standorten betrieben werden so-
wie in vorübergehend als Festhallen ge-
nutzten ortsfesten Hallen auf Volksfesten 
und vergleichbar großen Veranstaltungen; 
als vorübergehend gilt ein Zeitraum von 
höchstens 21 aufeinander folgenden Tagen 
bezogen auf einen Standort, 

  5. in getränkegeprägten Gaststätten mit we-
niger als 75 m2 Gastfläche und ohne abge-
trennten Nebenraum, wenn Kindern und 
Jugendlichen der Zutritt nicht gestattet ist 
und die Gaststätten am Eingangsbereich in 
deutlich erkennbarer Weise als Raucher-
gaststätten, zu denen Minderjährige keinen 
Zutritt haben, gekennzeichnet sind.“ 

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:  

„(2) Durch Rechtsverordnung des Staatsministeri-
ums für Umwelt und Gesundheit können weitere 

Ausnahmen zugelassen werden, wenn durch tech-
nische Vorkehrungen ein dem Rauchverbot ver-
gleichbarer Schutz vor den Gefahren des Passiv-
rauchens geleistet werden kann.“ 

3. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „Nrn. 6 bis 8“ 
durch die Worte „Nr. 7“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3In Diskotheken und anderen Tanzlokalen 
kann das Rauchen in einem Nebenraum nur 
gestattet werden, sofern sich darin keine Tanz-
fläche befindet.“ 

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„ Kindern und Jugendlichen ist der Zutritt zum 
Raucherraum nicht gestattet; dies gilt nicht für Jus-
tizvollzugsanstalten, für Einrichtungen des Maßre-
gelvollzugs und für die Einrichtungen der ambu-
lanten und stationären Suchttherapie sowie der Er-
ziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche 
und junge Volljährige.“

3

4. In Art. 7 Satz 1 werden die Worte „Kennzeichnungs-
pflicht nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1“ durch die Worte 
„Pflichten nach Art. 6 Abs. 3“ ersetzt. 

5. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Übergangsregelung“ gestrichen. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.    

Die Präsidentin  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 
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Präsidentin Barbara Stamm:  Ich rufe die Tagesordnungspunkte 21, 22 und 23 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes (Drs. 16/954) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abg.

Joachim Unterländer, Markus Blume, Albert Füracker u. a. (CSU),

Dr. Andreas Fischer, Tobias Thalhammer (FDP)

(Drs. 16/1415) 

und

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und 

Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes (Drs. 16/1275) 

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abg. Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl u. a. 

und Fraktion (FW)

zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes (Drs. 16/1390) 

- Zweite Lesung -

Bevor ich die Aussprache eröffne, mache ich darauf aufmerksam, dass die Fraktion des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN beantragt hat, die Schlussabstimmung über den Ge

setzentwurf der Staatsregierung auf der Drucksache 16/954, wie in der Geschäftsord

nung vorgesehen, in namentlicher Form durchzuführen.

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat wurde hierzu eine Redezeit von 

zehn Minuten pro Fraktion vereinbart. Ich darf als erster Rednerin Frau Kollegin Stewens 

das Wort erteilen.
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Christa Stewens (CSU):  Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur Zweiten 

Lesung liegen heute drei Gesetzentwürfe vor. Als Erstes handelt es sich um den Ge

setzentwurf der Bayerischen Staatsregierung, der Koalitionsregierung, als Zweites der 

Gesetzentwurf der Freien Wähler und als Drittes der Gesetzentwurf des BÜNDNIS

SES 90/DIE GRÜNEN. Der Entwurf der Bayerischen Staatsregierung wird zum einen 

den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juli 2008 gerecht. Zum an

deren wird er auch den Vorgaben des Koalitionsvertrages, der Grundlage der Koaliti

onsregierung in Bayern ist, gerecht.

Zurück zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts: In diesem Urteil wird ganz klar fest

gelegt, dass der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu den überragend 

wichtigen Gemeinschaftsgütern gehört. Genau diesem Grundsatz werden wir auch in 

unserem Gesetzentwurf gerecht. Der angesprochene Schutz wird nach dem Gesetz

entwurf den Menschen dort gewährleistet, wo sie zusammenkommen müssen. Abge

sehen davon beinhaltet der Gesetzentwurf Bayerns den stärksten und besten Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor Tabakrauch. Der Schutz wird gewährleistet  um nur 

einige Beispiele aufzuführen : in den öffentlichen Gebäuden, in den Einrichtungen der 

Kinder und Jugendhilfe, in den Bildungseinrichtungen für Erwachsene, in den Einrich

tungen des Gesundheitswesens, in den Heimen, den Sportstätten und den Verkehrs

flughäfen. Überall dort besteht ein striktes Rauchverbot.

(Franz Maget (SPD): Das war vor einem Jahr genauso!)

 Das war vor einem Jahr ganz genauso. Daran ist auch nichts geändert worden.

Für Orte, an denen sich die Menschen selbstbestimmt und freiwillig aufhalten können, 

hat das Bundesverfassungsgericht den jeweiligen Regierungen einen Einschätzungs, 

Wertungs und Gestaltungsspielraum gegeben.

(Franz Maget (SPD): Wie vor einem Jahr!)
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Das bedeutet, dass der Gesetzgeber über sachgerechte und folgerichtige Ausnahmen 

entscheiden kann. Das betrifft die gewerbliche Gastronomie sowie die Kultur und Frei

zeiteinrichtungen. Das geschieht bei strikter Einhaltung der Kinder und Jugendschutz

bestimmungen.

Die Geister scheiden sich hinsichtlich der sachgerechten Ausnahmen. In diesem Zu

sammenhang beziehe ich mich auf die Inhalte des Koalitionsvertrages. Im Koalitions

vertrag wird der der Bayerischen Staatsregierung zustehende Gestaltungsspielraum in 

stärkerem Maße der bayerischen Lebensart gerecht, nämlich "Leben und leben lassen!"

(Franz Maget (SPD): Haben Sie das vernachlässigt?)

Herr Maget, wenn Sie so wollen: der liberalitas bavariae. Er wird diesem Grundsatz ge

recht, ohne den moralischen Zeigefinger für die Bürgerinnen und Bürger zu erheben.

Ich möchte nun die vier wichtigsten Änderungen, die jetzt in den neuen Gesetzentwurf 

aufgenommen worden sind, erläutern. Das sind zum einen die Ausnahmen für die Bier, 

Wein und Festzelte sowie für die Hallen, die jetzt generell in den Gesetzentwurf aufge

nommen worden sind. Die Ausnahmen gelten für höchstens 21 aufeinanderfolgende 

Tage, bezogen auf einen Standort. In dieser Hinsicht unterscheidet sich unser Gesetz

entwurf von dem der Freien Wähler, in dem 90 Tage gewählt worden sind. Das heißt, 

dass wir ein Stück weit strenger sind.

Die zweite Ausnahme betrifft die getränkegeprägten Einraumgaststätten, die kleiner als 

75 qm sind. Auch hier besteht natürlich immer eine Kennzeichnungspflicht. Der Wirt kann 

sich entscheiden, er muss aber auch kennzeichnen. Aber auch die Bürgerinnen und 

Bürger können frei entscheiden, ob sie in eine entsprechende Gaststätte gehen oder 

nicht.

Im Zusammenhang mit der Mehrraumgastronomie ist weniger geändert worden. Es gab 

schon vorher eine Regelung zum abgetrennten Nebenraum, wobei aber der Hauptraum 

immer rauchfrei sein muss, selbstverständlich mit entsprechender Kennzeichnung. 
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Dabei müssen die Kinder und Jugendschutzbestimmungen strikt eingehalten werden. 

Die dritte Änderung ist die Innovationsklausel. Wenn durch technische Vorkehrungen 

ein vergleichbarer Gesundheitsschutz gewährleistet werden kann, dann kann das Rau

chen in der Gastwirtschaft gestattet werden.

Bei der vierten Änderung bitte ich die Kolleginnen und Kollegen des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN, genau aufzupassen. In Artikel 2 Nummer 2 und Nummer 8 haben wir den 

Nebensatz "soweit sie öffentlich zugänglich sind" gestrichen. Das betrifft die Gaststätten, 

aber auch die Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel die Spielhallen. Das war das Ein

fallstor für die Errichtung von Raucherclubs in Bayern. Das heißt, der Nichtraucherschutz 

wird ein Stück weit verbessert. Die GRÜNEN haben den Nebensatz lediglich in Bezug 

auf die Gaststätten gestrichen, belassen es aber für die Freizeiteinrichtungen und Spiel

hallen bei dem Zusatz "soweit sie öffentlich zugänglich sind". Das heißt, gerade bei den 

Jugendfreizeiteinrichtungen lassen sie Spielraum für Raucherclubs. Davor kann ich nur 

warnen. Bei dem Gesetzentwurf der GRÜNEN bleibt dieses Schlupfloch erhalten.

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung setzt konsequent gesetzliche Grundlagen. Es 

wird keinen gesetzlichen Spielraum mehr für die Raucherclubs geben. Das möchte ich 

ganz klar sagen. Das bedeutet gerade für die Kinder und Jugendlichen  Stichwort Dis

kotheken  einen verbesserten Nichtraucherschutz. Wir schaffen mit unserem Gesetz

entwurf ab dem 1. August 2009 in Bayern Rechtssicherheit. Der Unsinn, der sich 

mittlerweile bei uns eingebürgert hat  morgens und mittags Esslokal, abends Raucher

club , wird abgestellt. Wir setzen übrigens auch noch in den Ländern deutschlandweit 

bis auf Sachsen einheitliche Standards im Gesundheitsschutzgesetz. Das ist etwas, was 

die Bürger wollen. Sie wollen einheitliche Standards. Wir schaffen also ein Stück weit 

Orientierung für die Bürger.

Zum Abschluss noch ein Satz: Der Gesundheitsschutz für die Nichtraucher, insbeson

dere für die Kinder und Jugendlichen, mit einer gesundheitsbewussten Wirtshauskultur 

und der bayerischen Gemütlichkeit in Einklang zu bringen, ist uns mit dem vorliegenden 
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Gesetzentwurf gelungen. Abgesehen davon  auch das möchte ich sagen  hat der Bür

ger das letzte Wort.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Bevor es Irritationen im Plenum gibt, möchte 

ich Ihnen Folgendes mitteilen: Es hat sich eine Änderung in der Reihenfolge der Red

nerinnen und Redner ergeben. Als nächster Redner hat Herr Dr. Fischer das Wort, dann 

Frau Schopper, Herr Pohl, Frau Sonnenholzner, Herr Thalhammer und Frau Dittmar.

Herr Dr. Fischer, ich bitte Sie zum Rednerpult.

Dr. Andreas Fischer (FDP):  Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Die Medien erwarten mit Spannung die heutige Debatte und das Abstim

mungsergebnis. Es ist von Abweichlern und Umfallern die Rede. Als jemand, der ohne 

Wenn und Aber hinter der Lockerung des Rauchverbots steht, sage ich in aller Klarheit 

vorab: Ich habe Respekt vor jedem, der eine abweichende Meinung hat und dazu steht. 

Das ist für mich ein Beitrag zur Demokratie. Mir geht es deshalb auch darum, zu über

zeugen. Ich bitte Sie aber auch um Respekt für die Auffassung der großen Mehrheit in 

den Koalitionsfraktionen und bitte Sie um eine sachliche Debatte, eine Debatte, die end

lich zeigt, worum es wirklich geht. Es geht nicht um Raucher gegen Nichtraucher, es geht 

nicht darum, ob wir mehr oder weniger Zigaretten haben wollen, es geht um die Frage, 

wie viel der Staat regeln soll  um nicht mehr, aber auch nicht weniger.

(Beifall bei der FDP)

Ich sage ganz offen: Ich halte das Rauchen für ganz genauso schädlich wie Sie. Was 

uns trennt, ist nicht die Beurteilung des Rauchens, sondern die Beurteilung, wie viele 

Verbote wir in diesem Land brauchen. Viele haben gefragt, warum wir dieses Thema 

gerade jetzt anpacken, wo sich die Menschen doch jetzt daran gewöhnt haben. Ich sage 

Ihnen: Wir packen das Thema an, weil die jetzige Lösung eine einzige Heuchelei ist.

(Beifall bei der FDP)
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Ein strenges Gesetz und ein lockerer Vollzug passen nicht zusammen, und das ist nicht 

ehrlich. Ein Gesetz, das dafür gesorgt hat, dass Raucherclubs entstanden sind und 

Nichtraucher für den Qualm auch noch Eintritt zahlen, passt nicht und ist nicht ehrlich. 

Die jetzige Regelung  darin sind sich, wie ich glaube, alle einig  ist nicht die richtige, 

sie hat sich nicht bewährt. Gesetze kann man nicht an den Menschen vorbei erlassen.

(Beifall bei der FDP)

Deswegen haben wir eine Kompromisslösung gefunden, die die Interessen aller Betrof

fenen berücksichtigt. Nichtraucher werden weiterhin geschützt sein, aber Raucher wer

den nicht länger wie Aussätzige ins Freie geschickt und brauchen nicht mehr heimlich 

die Toilette aufzusuchen. Wir wollen einen Nichtraucherschutz mit Augenmaß. Das be

deutet: In öffentlichen Gebäuden, in denen man sich aufhalten muss und deren Besuch 

der Einzelne nicht vermeiden kann, wird nach wie vor ein absolutes Rauchverbot herr

schen. In Gaststätten mit mehreren Räumen bleibt der Hauptraum zwingend den Nicht

rauchern vorbehalten. Im Nebenraum kann ein Aschenbecher aufgestellt werden, es 

muss aber nicht sein. Es bleiben die Gaststätten unter 75 qm. Hier kann das Rauchen 

erlaubt werden, aber nur unter strengen Voraussetzungen, nämlich dann, wenn Ju

gendliche keinen Zutritt haben  damit ist der Jugendschutz gewährleistet  und wenn 

die Gaststätten getränkegeprägt sind. Über dieses Wort ist viel geredet worden. Es ist 

keine Erfindung der Koalitionsfraktionen, sondern es ist eine Erfindung des Bundesver

fassungsgerichts. Indem wir dieses Wort aufgreifen, sorgen wir dafür, dass der Gesetz

entwurf, den wir hier vorlegen, verfassungskonform ist.

(Christa Naaß (SPD): Was versteht man darunter?)

Darin besteht der Unterschied zum Gesetzentwurf der Freien Wähler, der durchaus 

manch richtige Ansätze hat, der aber diese Sicherheit nicht bieten kann. Wenn ich den 

Gesetzentwurf der GRÜNEN anschaue, dann erkenne ich darin die alte Idee, dass man 

die Bürger vor sich selber schützen muss. Es wird nicht der mündige Bürger gesehen. 
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Wir aber glauben an den mündigen Bürger. Wir glauben an die Freiheit. Wir glauben 

daran, dass eine Lösung im Sinne der Freiheit für Bayern das Richtige ist.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Deswegen stimmen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht für mehr Verbote. Stim

men Sie nicht für mehr staatliche Eingriffe. Stimmen Sie nicht für mehr Zwang. Stimmen 

Sie für Entscheidungsfreiheit und für einen ausgewogenen Nichtraucherschutz, der im 

Interesse aller Beteiligten ist.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU  Hans Joachim Werner (SPD): Wir 

stimmen für die Gesundheit!)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Ums Wort gebeten hat Frau Kollegin Schopper 

für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Theresa Schopper (GRÜNE):  Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir 

diskutieren über einen Gesetzentwurf mit einer falschen Überschrift. Das Gesetz ist kein 

Gesetz zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes, es müsste "Nichtraucherschutz 

ade" heißen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wenn Sie diesem Gesetzentwurf heute zustimmen, darf in den Gaststätten wieder ge

qualmt werden. Die Gesundheit der Angestellten ist für uns der Ansatzpunkt und nicht 

die Freiheit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dem Schutz der Angestellten sagen Sie Adieu und Tschüss.

Frau Kollegin Stewens, wer uns den Bären aufbindet, dass das Bundesverfassungsge

richt uns zu dieser Änderung mehr oder weniger getrieben hätte, dem kann man nur 

empfehlen, beim Casting für die Märchenstunde bei Pro Sieben teilzunehmen; im Baye
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rischen Landtag verdient er allerdings keinerlei ernsthafte Beachtung. Sie argumentieren 

in der Debatte auf der politischen Bühne unredlich und wollen nur ablenken.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das Bundesverfassungsgericht hat das bayerische Gesetz ausdrücklich gelobt. Ein sol

ches Lob hätten Sie bei vielen anderen Entscheidungen wahrscheinlich begierig aufge

sogen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sie haben damals dagegen gestimmt!)

Wie ein Schwamm wären Sie dagesessen und hätten darauf gewartet, dass Sie endlich 

einmal gelobt werden. Ausgerechnet dann, wenn Sie einmal gelobt werden, befällt Sie 

der politische Tinnitus. Da muss man sich wirklich umschauen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sonst predigen wir im Bayerischen Landtag Prävention, Prävention und Vorbildfunktion. 

Ihnen müsste doch die Schamröte ins Gesicht schießen, wenn Sie diesen Gesetzentwurf 

heute beschließen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten der Freien Wähler)

Sie sind keine Vorbilder mehr, wenn es darum geht, das Einstiegsalter für Nikotinkonsum 

bei den Jugendlichen nach oben zu setzen oder sie überhaupt davor zu bewahren, mit 

dem Rauchen anzufangen, wenn es darum geht, dass ein cooler Lebensstil eben nicht 

mit der Zigarette gleichzusetzen ist. Diese Vorbildfunktion hätten Sie heute verwirkt, 

wenn Sie diesen Gesetzentwurf beschließen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der Freien Wähler)

Sie argumentieren immer, der Nichtraucherschutz in Italien sei nur durchzusetzen, weil 

es dort schön warm ist. Meines Wissens ist es aber bei den Schotten und bei den Iren 
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klimatisch nicht so gemütlich. Deshalb ist der Hinweis auf Italien für mich kein Argument 

dafür, dass der Nichtraucherschutz hier nicht durchzusetzen wäre.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Schauen Sie sich die Statistiken in Italien und in Irland an, wo es vergleichbare Nicht

raucherschutzgesetze gibt. In den drei bis vier Jahren, in denen diese Gesetze dort 

bisher existieren, ist das Herzinfarktrisiko um 11 % zurückgegangen. In Bayern würde 

dies bedeuten, dass 3.000 Herzinfarkte pro Jahr vermieden werden könnten. Das muss 

Ihnen doch eingängig sein.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deshalb fordern die Kardiologen ein konsequentes Nichtraucherschutzgesetz. Sonst 

reizt das Klagen der Ärzteschaft den Minister sogar zu Demonstrationen. Heute versagt 

ihm wahrscheinlich die Hand, und den Ruf als konsequenter Gesundheitsminister kann 

er gleich an der Garderobe abgeben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Statt dem Rat der Ärzte zu folgen, wird heute der Koalitionsvertrag herausgekramt, um 

sich dahinter zu verstecken. Der Gesundheitsschutz wird der Koalitionsräson geopfert. 

In jedem Grußwort wird von der CSU und der FDP das hohe Lied der Gesundheit ge

sungen. Herr Ministerpräsident, ich denke, auch bei Ihrem Geburtstag werden Sie 

wahrscheinlich mit sehr viel Gesundheitswünschen bedacht worden sein, und dies auch 

zu Recht. Während sonst immer das hohe Lied der Gesundheit gesungen wird, ver

kommt der Gesundheitsschutz heute bei Ihnen zu einem Katzenjammer.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dieses Gesetz ist ein Opus von Möchtegernpopulisten. Das Gesetz wird aber nicht lange 

halten. Sie sollten heute dem einstimmigen Rat des Landesgesundheitsrats folgen. Die

ser Landesgesundheitsrat hat die Aufgabe, sowohl das Parlament als auch die Bayeri
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sche Staatsregierung zu beraten. Der Beschluss ist vom Landesgesundheitsrat 

einstimmig gefasst worden. Ich möchte Ihnen gerne aus dieser Resolution, die dort am 

6.Juli verabschiedet worden ist, zitieren:

Tabakrauch ist erwiesenermaßen hochgradig gesundheitsschädlich. Deshalb darf 

es beim Schutz vor Passivrauchen keine Kompromisse geben. Dies gilt insbeson

dere für den Schutz der Beschäftigten. Wenn die Zahl der nichtrauchenden Kinder 

und Jugendlichen in Bayern weiter zurückgehen soll, muss das Signal der Gesell

schaft sein, dass das Nichtrauchen der Normalfall ist. Daher sind absolute Rauch

verbote in Diskotheken zwingend notwendig.

Das alles steht nicht in Ihrem Gesetz.

Der Bayerische Landesgesundheitsrat empfiehlt deshalb dem Bayerischen Landtag 

und der Bayerischen Staatsregierung dringend, am bestehenden Gesetz festzu

halten und dort die Ausnahmeregelungen für die sogenannten geschlossenen 

Gesellschaften zu streichen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dem können Sie heute zustimmen. Diesem Votum des Landesgesundheitsrats können 

Sie heute nachkommen, indem Sie unserem Gesetzentwurf, dem Gesetzentwurf des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN zustimmen. Dazu fordere ich Sie auch herzlich auf.

Einstimmig war der Beschluss deswegen, weil Dr. Zimmermann und Dr. Bertermann, 

die Mitglieder im Landesgesundheitsrat sind, anwesend waren und auch politisch Farbe 

bekannt und Flagge gezeigt haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wo waren die übrigen Vertreter der CSU? Wo waren Herr Dr. Hünnerkopf, Herr Kobler, 

Frau Matschl oder Frau Schorer? Auch die Stellvertreter haben keine Zeit gehabt. Das 

ist kein Wunder. Sie haben keinerlei Mumm in der Hose, politisch Flagge zu zeigen. Das 
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ist schon ein Fall von politischer Osteoporose, was Sie hier im Landesgesundheitsrat 

gezeigt haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich weiß nicht, wie Sie es draußen vertreten können, dass Sie auch auf den Sachver

stand dieses gesundheitspolitisch beratenden Gremiums verzichten, denn in der Reso

lution heißt es, er empfiehlt dem Bayerischen Landtag und der Bayerischen Staatsre

gierung, am bestehenden Gesetz festzuhalten und keinerlei Ausnahmeregelungen 

zuzulassen. Sonst wollen Sie immer Beratung. Wenn Sie aber beraten werden, werden 

Sie ignorant.

Kollege Dr. Fischer hat gesagt, jeder und jede Abgeordnete sei seinem freien Gewissen 

unterworfen und nicht der Koalitionsräson. Wenn dem so ist, bitte ich die CSUFraktion, 

den Druck, der heute in den Medien beschrieben wird, von den Abgeordneten wegzu

nehmen und den Menschen, die für den Gesundheitsschutz stimmen wollen, freie Hand 

zu lassen. Dann hätten Sie das Parlament und die Demokratie verstanden.

(Beifall bei den GRÜNEN  Dr. Andreas Fischer (FDP): Das gilt aber auch umge

kehrt!)

73 % der Menschen befürworten rauchfreie Gaststätten. Wir sind doch froh, dass wir 

nicht mehr stinken wie ein Aschenbecher, wenn wir aus der Wirtschaft herauskommen. 

Die Menschen haben das Rauchverbot akzeptiert. 81 % der CSUWähler befürworten, 

dass sie nicht mehr in Gaststätten sitzen müssen, in denen geraucht wird. Damit sind 

Sie doch an der Spitze derer, die das Rauchverbot befürworten. Wir sind bei der CSU 

WackeldackelAktionen gewöhnt, bei denen links geblinkt und rechts gefahren wird. Ich 

warne Sie aber, den Bogen zu überspannen. Kollegin Stewens hat das Volksbegehren 

schon angesprochen, welches kommen wird. Die Quittung wird Ihnen im Herbst serviert 

werden. Dafür gebe ich Ihnen Brief und Siegel.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Wenn Sie auch da nicht einsichtig sind, wird spätestens 2011 ein konsequentes Nicht

raucherschutzgesetz kommen, das gerade bei der EU vorbereitet wird. Ich weiß nicht, 

ob Sie gerade deswegen bei der EU so viel mitreden wollen.

Nehmen Sie Ihr Herz in die Hand. Predigen Sie nicht nur den Gesundheitsschutz, son

dern setzen Sie ihn konsequent um. Verstecken Sie sich nicht hinter Koalitionsdebatten 

und Sachzwängen! 3.000 Herzinfarkte weniger und die Vorbildfunktion für die Jugend 

müssten Ihnen wichtig sein. Folgen Sie dem Rat der Ärztinnen und Ärzte nicht nur in 

Ihren eigenen Fraktionen, sondern auch außerhalb. Zeigen Sie vor allem auch ein Herz 

für die Bediensteten in den Gaststätten. Gebrauchen Sie Ihren Verstand bei der Ab

stimmung. Setzen Sie den falschen Rauchzeichen ein Ende. Stimmen Sie für unseren 

Gesetzentwurf, der wirklich dem Gesundheitsschutz Priorität einräumt. Seien Sie ein 

Vorbild und stimmen Sie heute in diesem Parlament nicht für die Freiheit, sondern für 

die Gesundheit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Pohl für 

die Freien Wähler.

Bernhard Pohl (FW):  (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Ministerpräsident, Frau Prä

sidentin! Das Nichtraucherschutzgesetz der CSU aus der letzten Legislaturperiode war 

ein gutes Beispiel dafür, was bei einer Zweidrittelmehrheit passieren kann.

(Reinhard Pachner (CSU): Seids froh, sonst wards net im Landtag!  Allgemeine 

Heiterkeit und Allgemeiner Beifall  Hubert Aiwanger (FW): Den lod i zum Essen ei!)

Meine Herrschaften, näher am Menschen heißt: Ich muss alle umarmen.

(Unruhe)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Lassen Sie bitte Herrn Kollegen Pohl zu Wort 

kommen.
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Bernhard Pohl (FW):  Wer alle umarmt, bekommt Krämpfe in der Schulter. Wenn man 

Krämpfe in der Schulter bekommt, kommt so ein Krampf raus wie Ihr Nichtraucher

schutzgesetz.

Meine Damen und Herren, Sie haben formal das schärfste Nichtraucherschutzgesetz 

der Bundesrepublik Deutschland ins Leben gerufen. Faktisch hat sich aber nichts ver

ändert. In der Praxis hat sich geändert, dass der Wirt, der in seiner Gaststätte das 

Rauchen zulassen wollte, einen Raucherclub gründen musste. Er musste ein bürokra

tisches Monstrum aufbauen. Im Grunde hatte er aber die völlige Freiheit, in seiner 

Gaststätte das Rauchen zuzulassen oder auch nicht.

Damit glaubten Sie, die Nichtraucher beschwichtigen zu können. Sie haben ihnen ge

sagt: Wir von der CSU sind fortschrittlich und haben ein scharfes Nichtraucherschutz

gesetz geschaffen. Ihr, die Raucher, braucht aber nicht traurig zu sein. Geht in die 

Raucherclubs. Meine Damen und Herren, das funktioniert nicht. Die Wählerinnen und 

Wähler haben infolgedessen Ihre Zweidrittelmehrheit eingedampft. Sie taten das nicht 

unbedingt nur deswegen, weil Sie den Grundsatz der Liberalitas Bavariae verletzt haben, 

sondern auch weil Ihr Gesetzentwurf verlogen war. Mit diesem Gesetzentwurf wurde das 

Rauchen wie bisher zugelassen, aber den Menschen suggeriert, dass die CSU einen 

effektiven Nichtraucherschutz eingeführt habe.

Den Freien Wählern und der FDP ist es zu verdanken, dass dieses Thema wieder auf 

die Tagesordnung kommt.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Mein Gott! Sie leiden an chronischer Selbstüber

schätzung!)

Meine Damen und Herren, uns liegen mehrere Gesetzentwürfe vor. Ich beginne mit dem 

Gesetzentwurf der GRÜNEN. An diesem Gesetzentwurf gefällt mir, dass er klar, einfach 

und unbürokratisch ist. Sie wollen das Rauchen in öffentlichen Gaststätten nicht zulas

sen. Das ist in dem Entwurf eindeutig geregelt. Man kann dieser Meinung sein. Wenn 
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man dieser Auffassung ist, ist Ihr Gesetzentwurf konsequent und handhabbar. Wir sind 

anderer Auffassung.

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung ist dagegen erneut bürokratisch, da er bei Gast

stätten bis 75 qm den Begriff "Getränkegeprägtheit" verwendet. Richtig ist, dass das 

Bundesverfassungsgericht diesen Begriff eingeführt hat. Das Bundesverfassungsge

richt hat aber die Vereinbarkeit einer Vorschrift mit der Rechtsordnung, also der Verfas

sung, zu überprüfen und nicht die Frage zu beantworten, ob eine Regelung bürokratisch 

oder unbürokratisch ist.

Wir haben einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der auf diese bürokratischen 

Hindernisse verzichtet. Zum Gesetzentwurf der GRÜNEN sagen wir, dass wir eine an

dere Auffassung haben. Wir haben eine andere Auffassung vom mündigen Bürger. 

Natürlich muss der Mensch dort vor den Gefahren des Passivrauchens geschützt wer

den, wo er nicht ausweichen kann und wo er hin muss. Das sind öffentliche Gebäude. 

Das ist keine Frage. In eine Gaststätte muss jedoch niemand gehen, der dort nicht hin

eingehen will.

Sie werden mir jetzt entgegenhalten, dass damit dem Nichtraucher, der sich nicht schä

digen möchte, ein Teil des öffentlichen Lebens vorenthalten werde, da er nicht mehr in 

die Gaststätte gehen könnte. Um diesen Konflikt zu lösen, haben wir gesagt, dass es 

auch rauchfreie Gaststätten geben muss. Deshalb wollen wir, dass in Mehrraumgast

stätten nur im Nebenraum geraucht werden darf.

Natürlich kann man auch eine andere Auffassung vertreten und sagen, dass der Markt 

und der Verbraucher alles regeln könnten. Man kann die Auffassung vertreten, dass der 

Wirt ein Rauchverbot umsetzen werde, wenn ihm die Mehrheit der Besucher seiner 

Gaststätte sage, dass sie nicht wolle, dass dort geraucht werde. So weit wollen wir jedoch 

nicht gehen. Wir sagen, dass es eine Gastronomie geben muss, die Bereiche schafft, in 

denen nicht geraucht wird. Wir wollen aber nicht so weit wie die GRÜNEN gehen und 

den Gaststättenbesuch dahin gehend reglementieren, dass in einer Gaststätte grund
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sätzlich nicht mehr geraucht werden darf. Hier muss ich Herrn Kollegen Dr. Fischer recht 

geben: Wir müssen nicht den Raucher vor dem Raucher schützen.

Frau Kollegin Schopper, Ihre Aussagen zur Vorbildfunktion sehe ich etwas kritisch. Rau

cher sind auch Menschen, auch wenn ich persönlich nicht dazugehöre.

(Franz Maget (SPD): Zu den Menschen?)

Es ist nicht unsere Aufgabe, einem erwachsenen Menschen zu sagen, ob er zu rauchen 

hat oder nicht.

(Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Die Frage ist, wo!)

Wir haben die Freiheit des Einzelnen zu respektieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hier haben wir ein anderes Menschenbild.

Meine Damen und Herren, die Grundsatzfrage lautet in der Tat: Freiheit oder Regle

mentierung! Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das Recht auf Gesundheit 

ein hohes Gut ist. Auch die Freiheit ist aber ein hohes Gut. Hier darf man nicht polemisch 

sagen: die Freiheit zu sterben. Meine Damen und Herren, wenn man das sagte, würde 

man ein Fass aufmachen; denn es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst zu schädigen, 

über die niemand  und das zu Recht  diskutieren möchte.

Unser Gesetzentwurf unterscheidet sich in mehreren Punkten vom Gesetzentwurf der 

Koalition. Unser Gesetzentwurf verzichtet auf das bürokratische Monstrum der Geträn

kegeprägtheit. Meine Damen und Herren, Sie werden Anwaltskanzleien glücklich ma

chen und die Gerichte mit Arbeit überschwemmen, die darüber entscheiden müssen, 

was Getränkegeprägtheit ist. Müssen die Wirte künftig ihre Zahlen offenlegen und be

weisen, dass sie mehr Umsatz mit den Getränken als mit den Speisen gemacht haben? 

Müssen Wirte, die das Rauchen erlauben, aber auch attraktive Speisen anbieten wollen, 

einen Weltmeister im CocktailMixen einstellen, um die Getränkegeprägtheit wiederher

zustellen? Das sind 100.000 Fragen und viel Bürokratie. Wir werden darauf verzichten.
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Hin und wieder habe ich gehört, dass Sie die Verfassungskonformität unseres Gesetz

entwurfs anzweifeln. Ich sage Ihnen: Durch unseren Gesetzentwurf wird niemand be

nachteiligt. Das war bei Gesetzentwürfen anderer Parteien anders, die beim Bundes

verfassungsgericht auf die Nase gefallen sind.

Wir sagen, dass die Wirte von EinraumGaststätten bis zu 75 qm frei sollen entscheiden 

können. Wir sagen: Bei MehrraumGaststätten darf im Nebenraum geraucht werden. 

Und wir sagen: In Festzelten und Festhallen darf geraucht werden, wenn diese Festzelte 

und Festhallen maximal 21 Tage am Stück betrieben werden. Frau Kollegin Stewens, 

hier haben Sie unseren Gesetzentwurf nicht genau gelesen. Die Festzelte und Festhal

len sollen nämlich zusätzlich nicht mehr als 90 Tage im Jahr betrieben werden. Andern

falls entstünde das absurde Schlupfloch, dass jemand eine Festhalle 21 Tage lang 

betreiben, sie eine Woche schließen und anschließend wieder für 21 Tage betreiben 

könnte. Das ist mit Ihrem Gesetzentwurf möglich.

Die Festzelte und Festhallen sind natürlich an einem Ort. Sie sollen doch nicht abgebaut 

und woanders wieder aufgebaut werden. Dies wird durch unseren Gesetzentwurf ver

hindert.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Herr Kollege Pohl, kommen Sie bitte zum 

Ende.

Bernhard Pohl (FW):  Letzter Satz: Die Gesundheitsminister sollen keine Ausnahme

regelungen am Parlament vorbei zulassen dürfen, wenn nach ihrer Meinung durch 

technische Vorkehrungen eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann. 

Wir wollen der Staatsregierung hier nicht zu viel Macht geben. Wenn überhaupt, dann 

muss dies das Parlament entscheiden.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Für die SPD hat das Wort Frau Sonnenholz

ner. Bitte schön.
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Kathrin Sonnenholzner (SPD):  Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Herr Kol

lege von der FDP, die Sozialdemokratie hat von Ihnen insgesamt keine Belehrungen 

nötig, schon gar nicht zum Thema Freiheit.

(Beifall bei der SPD)

Frau Kollegin Stewens, Sie haben mit dem schönen Motto "Leben und leben lassen" 

begonnen. Das ist grober Unfug. Wenn wir diese Diskussion ernsthaft führen wollen, 

dann geht das nicht unter dem Motto "Leben und leben lassen", sondern unter dem 

JamesBondMotto "Leben und sterben lassen". Deswegen diskutieren wir heute ernst

haft darüber, wie Sie das Gesundheitsschutzgesetz umsetzen wollen. Ihnen liegt die 

einstimmige Resolution des Landesgesundheitsrates vor. Sie sollten sich überlegen, ob 

es sinnvoll ist, solche Gremien zu installieren, die Parlament und Staatsregierung in allen 

Fragen der Gesundheit beraten. Dieses Gremium, in dem alle Mitglieder der Gesund

heitsberufe vertreten sind  auch die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, die die 

Beschlüsse vollziehen müssen , hat die Resolution einstimmig verabschiedet. Die wich

tigen Argumente möchte ich Ihnen noch einmal mitteilen. Die angeführten Argumente 

sind alles, was zu dieser Diskussion zu sagen ist.

Das Gesundheitsschutzgesetz in Bayern in seiner aktuellen Form ist verfassungskon

form. Das Gesetz wäre selbst dann verfassungskonform, wenn man die Ausnahmen für 

die Raucherclubs streicht. Dies ist das Ziel der SPD. Der Resolution ist ebenfalls zu 

entnehmen, dass unzählige Untersuchungen die Gefährlichkeit des Rauchens belegen. 

Herr Kollege von der FDP, es geht nicht um Selbstschädigung. In dieser Diskussion geht 

es um die Fremdschädigung derer, die durch das Passivrauchen gesundheitlich ge

schädigt werden.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Es geht insbesondere  ich weiß nicht, warum Sie das nicht verstehen können oder wol

len  um den Schutz der Beschäftigten in der Gastronomie. Sehen Sie sich die Unter

suchungen der LudwigMaximiliansUniversität an. Nicht rauchende Beschäftigte in der 
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Gastronomie haben nach acht Jahren ein 20fach höheres Risiko, an Lungenkrebs zu 

erkranken, als andere Nichtraucher. Darin sind nicht all diejenigen Krankheiten mit ein

geschlossen, die durch das Passivrauchen ausgelöst oder verschlimmert werden. Die 

Resolution des Landesgesundheitsrates weist ebenfalls darauf hin, dass in den Ländern, 

in denen klare Regelungen ohne Ausnahmen praktiziert werden, eine hohe Akzeptanz 

in der Bevölkerung besteht. Außerdem hat sich gezeigt, dass die gesundheitlichen 

Schäden, die durch das Passivrauchen verursacht werden, deutlich zurückgegangen 

sind. Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass die Bevölkerung insgesamt weniger 

raucht. Im Interesse der Prävention ist das ein wichtiger Gesichtspunkt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den der Landesgesundheitsrat in die Resolution aufge

nommen hat, ist die Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche. Erfreulicherweise ist bei 

den Kindern und Jugendlichen ein Rückgang der Raucher festzustellen. Dennoch gibt 

es noch viel zu viele Kinder und Jugendliche, die rauchen. Davon konnte ich mich per

sönlich überzeugen. Während der Eröffnung des Volksfestes in Fürstenfeldbruck vor 

zwei Wochen  das gehört zum Anforderungsprofil einer ländlichen Abgeordneten  ist 

wieder geraucht worden. Letztes Jahr ist dort nicht geraucht worden. Auf diesem Volks

fest haben überwiegend junge Frauen zwischen 15 und 25 geraucht, auch solche, die 

eigentlich noch gar nicht rauchen dürfen. Kontrollen. Diese Tatsache muss uns ganz 

besonders beunruhigen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Neben der Stellungnahme des Landesgesundheitsrates liegen uns noch Stellungnah

men anderer Verbände vor. Das sind Stellungnahmen der Landesärztekammer, von der 

Psychotherapeutenkammer und eine Petition des Heilpraktikerverbands Bayern, der 

sich auf Christoph Wilhelm Hufeland, den Leibarzt von Goethe, beruft. Da Goethe 

83 Jahre geworden ist, scheint der Leibarzt mit seinen Äußerungen recht gehabt zu 

haben. Er sagte, dass der Rauch und Schnupfpulvergenuss unfehlbar schädlich sei. 

Diese Erkenntnis hat sich bis heute nicht verändert und gilt auch in Bayern jenseits der 

Koalitionsverhandlungen. Ich teile die Einschätzung des Heilpraktikerverbands Bayern, 
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dass die bayerische Volksseele keinen nachhaltigen Schaden nähme, wenn es keine 

Aufweichung des Gesundheitsschutzes gäbe; denn  ich sage es Ihnen noch mal  es 

geht um den Schutz der Beschäftigten in der Gastronomie, um die Prävention, um die 

Vorbildfunktion und insbesondere um die Jugend. Deswegen ist das Fatalste an Ihrer 

Regelung die Aufnahmeregelung für die Diskotheken. Es kann nicht wahr sein, dass Sie 

tatsächlich, wenn auch nur in Nebenräumen, ein Einfallstor aufstellen.

(Beifall bei der SPD)

Im Übrigen sind die DiskoBesucher von heute die Eltern von morgen. Darüber sollten 

Sie sich Gedanken machen. In dieser Diskussion fällt auf  zu meinem Erstaunen oder 

auch nicht , dass weder bei der CSU noch bei der FDP oder den Freien Wählern die 

Gesundheitspolitiker zu Wort gekommen sind. Aus der Sicht der Betroffenen ist das 

verständlich, da ein Arzt sich zu diesem Blödsinn nicht äußern kann.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Trotzdem sollten Sie überlegen, wie Sie mit diesem Thema umgehen.

Hier sitzt der selbst ernannte Lebensminister Herr Dr. Söder. Herr Dr. Söder, es reicht 

nicht, sich mit Greifvögeln und auf Berggipfeln fotografieren zu lasen. Ihre ursprüngliche 

Aufgabe wäre gewesen, in dem Kabinett und hier in diesem Hause für den Gesund

heitsschutz zu kämpfen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Dies gilt übrigens genauso für Ihre nicht anwesende Staatssekretärin, die zudem noch 

Ärztin ist. Ich halte das für einen Skandal. An dieser Stelle grüße ich Ihren Vorvorgänger 

aus Berlin, der klar Stellung bezogen hat.

(Beifall bei der SPD)

Von Ihrem Fraktionsvorsitzenden Herrn Schmid, der gerade telefoniert, erwarte ich, dass 

er diesem Gesetz nicht zustimmt. Sie waren derjenige, der mit großer Vehemenz das 
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schärfste Nichtraucherschutzgesetz gegen große Widerstände etabliert hat. Allen voran 

erwarte ich von Ihnen, dass Sie bei dieser Linie bleiben und uns heute unterstützen.

Als Letzten möchte ich den Bayerischen Ministerpräsidenten persönlich ansprechen, der 

leider nicht abstimmen darf, weil er diesem Parlament nicht angehört. Trotzdem haben 

Sie die Verantwortung für die Vorgänge in der Staatsregierung. Sie waren acht Jahre 

Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine Bankrotterklärung, 

dass Sie auf dem Altar einer Koalitionsvereinbarung und einer falsch verstandenen Li

beralität den Gesundheitsschutz aufgeben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen auf dem vor einigen Wochen veröffentlichten 

Tabakatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums einige Zahlen nennen. In 

Deutschland sterben jährlich über 3.300 Nichtraucherinnen und Nichtraucher an den 

Folgen des Passivrauchens, 2.150 an der koronaren Herzkrankheit, 700 an Schlagan

fällen und 260 an Lungenkrebs. Wer als Nichtraucher mit Rauchern zusammenlebt oder 

Tabakrauch während der Arbeit ausgesetzt ist, hat ein um 25 bis 30 % höheres Risiko, 

an Lungenkrebs oder der koronaren Herzkrankheit zu erkranken. Jedes Jahr sterben in 

Deutschland 60 Säuglinge am plötzlichen Kindstod, der durch das Rauchen der Mutter 

in der Schwangerschaft oder das Rauchen der Eltern in Anwesenheit ihrer Kinder ver

ursacht wird. Das können Sie zwar nicht durch ein Gesetz verhindern, aber Sie können 

durch Gesetzgebung in diesem Hause dafür sorgen, dass das Nichtrauchen und nicht 

das Rauchen der Normalfall in unserer Gesellschaft wird. Das ist im Interesse der Prä

vention.

(Beifall bei der SPD )

Der Anteil von Erwachsenen, der sich häufig in Räumen aufhält, in denen geraucht wird, 

ist in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen am allerhöchsten. 74 % der jungen 

Männer und 62 % der jungen Frauen in der Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren halten 
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sich in solchen Räumen auf. Wenn man es nach Branchen betrachtet, ist es die Bela

stung der Beschäftigten.

Leider habe ich meine Zeit durch langen Beifall schon fast ausgeschöpft.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und den Freien Wählern)

Einen Satz noch: Lassen Sie sich doch das Heft des Handelns nicht aus der Hand neh

men. Wenn Sie das heute nicht beschließen, gibt es ein sündhaft teures Volksbegehren, 

für das ich meine persönliche Unterstützung bereits an dieser Stelle ankündige, wenn 

die Abstimmung anders ausgeht.

(Bernhard Pohl (FW): Im Volksbegehren?)

 Im Volksbegehren, ja. Wenn das noch nicht reicht: Hier ist auch die EUKommission 

angesprochen. Die Eckkneipenregelung ist nach dem zuständigen EUKommissar nicht 

zulässig. Tun Sie das, wofür Sie hier bezahlt werden, nehmen Sie Ihre Verantwortung 

wahr und stimmen Sie mit uns für einen umfassenden Gesundheitsschutz!

(Lebhafter Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und des Abgeordneten Dr. Hans Jür

gen Fahn (FW))

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Für die FDP hat Herr Thalhammer das Wort. 

Bitte.

(Zuruf von der SPD: Jetzt kommt wieder Sachverstand!  Unruhe bei der SPD und 

den GRÜNEN)

Tobias Thalhammer (FDP):  Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit die

sem Gesetz hat die FDP ihr Wahlversprechen eingelöst,

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Da können Sie aber stolz darauf sein!  Unruhe bei 

der SPD und den GRÜNEN)

das Nichtraucherschutzgesetz der Lebensrealität anzupassen.
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(Beifall bei der FDP)

Viele Menschen warten auf dieses neue Gesetz, und es sind nicht nur Raucher.

(Unruhe  Glocke der Präsidentin)

In diesem Gesetz steckt auch der tiefe Wunsch und das Bedürfnis vieler Bürgerinnen 

und Bürger, dass der Staat nicht alles regeln sollte, dass sich der Staat nicht in die Pri

vatsphäre vorwagen sollte und dass der Staat nicht mit erhobenem Zeigefinger den 

Menschen vorschreiben sollte, wie sie ihr Leben zu leben haben.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Mit diesem Gesetz geben wir den Bürgerinnen und Bürgern eine gewisse Entschei

dungshoheit über ihr eigenes Leben und ihre eigene Lebensart zurück.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Und wann schaffen Sie die Tempo30Zonen ab?)

Dieses Gesetz ist lebens und realitätsnah, klar und konsequent.

(Anhaltende Unruhe)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Darf ich um etwas mehr Ruhe bitten?  Geben 

Sie Herrn Kollegen Thalhammer eine Chance.

Tobias Thalhammer (FDP):  Am Nichtraucherschutz wird nicht gerüttelt. Lediglich dort, 

wo ein expliziter Nichtraucherschutz nicht erwartet, nicht erwünscht und auch nicht nötig 

ist, hält sich der staatliche Zeigefinger konsequent heraus. Das Gesetz ist einfach. Prin

zipiell ist das Rauchen verboten  Punkt. Es gibt lediglich drei Ausnahmen für die 

Gastronomie: im Nebensaal, im Bierstüberl, im Bierzelt. Darüber hinaus enthält das Ge

setz die innovative Möglichkeit, mit hochwertigen Filter oder Lüftungsanlagen einen 

ausreichenden Nichtraucherschutz zu garantieren. Diese sogenannte Innovationsklau

sel besagt nicht mehr, als dass durch hochwertige Lüftungs oder Filtersysteme eine 

vergleichbare Luftqualität erreicht werden kann, wie wenn in diesem Raum nicht ge
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raucht werden würde. Das ermöglicht ein Miteinander von Rauchern und Nichtrauchern, 

was durch Gesundheits und Luftqualitätsgutachten, wie beispielsweise vom TÜV, be

legt wurde.

Wir Liberale legen großen Wert darauf, dass diese technische Errungenschaft nicht nur 

Theorie bleibt, sondern dass schon bald erste Geräte in der Praxis zum Einsatz kommen 

können. Gerade für größere Einraumlokale oder Tanzbetriebe ist dies überlebensnot

wendig. Diese Überlebenschance räumt der Gesetzentwurf der Freien Wähler den 

Wirten nicht ein, weshalb der Gesetzentwurf der Freien Wähler auch klar abzulehnen 

ist.

Man muss schon einmal klar sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei diesem Gesetz 

ist die Koalition aus CSU und FDP nicht auf vereinzelte Stimmen aus dem Lager der 

Freien Wähler angewiesen. Ihr Verhalten bei diesem Thema ist höchst bemerkenswert. 

Im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit haben die Freien Wähler mit einer Stimme 

dafür und mit einer Stimme dagegen gestimmt. Das heißt, 50 % der Freien Wähler sind 

dafür, 50 % dagegen. Sie stehen nicht in voller Konsequenz zu Ihrem Wahlversprechen.

(Unruhe bei den Freien Wählern  Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Da müsst 

ihr ganz staad sein!)

Ihr WischiWaschiKurs bei diesem Thema ist einfach nur scheinheilig!

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Zusammenfassend möchte ich feststellen: Bei ideologiefreier Betrachtung,

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause (GRÜNE)  Unruhe bei der SPD und den 

GRÜNEN)

beim Ignorieren von SchwarzWeißMalerei ist dieses Gesetz vernünftig. Es spaltet nicht 

mehr zwischen Rauchern und Nichtrauchern.

(Zuruf von der SPD: Das ist das Problem!)
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Es schützt die Lebensart von Rauchern ebenso wie die Gesundheit der Nichtraucher. 

Es ist ein Gesetz, mit dem die FDP ihr Wahlversprechen einlöst. Es ist ein Gesetz geprägt 

von gesundem Menschenverstand.

(Lachen bei den Freien Wählern)

Es ist ein Gesetz, welches viele Wirte von einer langen Durststrecke befreit.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Hans Jürgen Fahn (FW))

Es ist ein Gesetz, welches den Menschen ein Stück Entscheidungshoheit über ihr eige

nes Leben zurückgibt. Es ist ein Gesetz, das Wirten, Rauchern wie auch Nichtrauchern, 

Luft zum Atmen lässt.

(Lachen bei der SPD, den GRÜNEN und den Freien Wählern)

Es ist ein Gesetz, geprägt vom bayerischen Grundsatz "leben und leben lassen". Es ist 

ein Gesetz im Sinne der Liberalitas Bavariae.

(Lebhafter Beifall bei der FDP und der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Ich bitte jetzt abschließend Herrn Minister 

Söder an das Mikrofon.

Staatsminister Dr. Markus Söder (Umweltministerium):  Liebe Frau Präsidentin, meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Es geht heute mit dem Gesetzentwurf nicht um 

Wahlversprechen.

(Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Nur! Nur!  Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: 

Ach, ach!)

Es geht um die Frage, wie wir in Bayern einen praktikablen, in der Realität durchsetz

baren Nichtraucherschutz gewährleisten können.

(Alexander König (CSU): Genau!)
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Das ist doch die entscheidende Frage. Meine Damen und Herren, wir, die beiden Par

lamentsfraktionen, die hier die Mehrheit stellen, legen einen Gesetzentwurf vor, der die 

Ziele eines hohen Nichtraucherschutzes in Einklang bringt mit der Realität, der gesell

schaftlichen Frieden schafft und der von den zuständigen Behörden vollzogen und in der 

Realität auch durchgesetzt werden kann.

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FW))

Die Veränderungen, die wir machen, fußen doch auf der Tatsache, dass das Gesetz, 

das gemacht wurde, im Vollzug erhebliche Probleme bereitet.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Das liegt doch an Ihrem Gesetz!)

Die ungebremste Zahl der Raucherclubs hat beispielsweise gezeigt, dass es mit diesem 

Gesetz nicht gelungen ist, einen herausragenden Nichtraucherschutz zu etablieren. 

Vielmehr wird das Gesetz in der Praxis häufig unterlaufen.

(Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Da seid ihr selbst schuld!)

Das hat im Übrigen Franz Maget auch bei einer Veranstaltung   Wo ist denn Franz 

Maget eigentlich?

(Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Der ist im Moment gerade nicht da!)

 Ach, jetzt ist er gerade im Moment nicht da? Aber das haben wir vorhin doch schon 

anderweitig diskutiert. Franz Maget jedenfalls hat bei einer Veranstaltung in einem Bier

zelt, als ich mit ihm dort zusammen war, gesagt: Es stimmt, bei den Bierzelten, bei den 

Raucherclubs, da habt ihr recht; da müssen wir uns noch etwas überlegen. Das ist doch 

der entscheidende Punkt, weshalb wir gemeinsam nachgedacht haben, um den Nicht

raucherschutz praktikabel umzusetzen.

(Beifall eines Abgeordneten der CSU)
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Hinzu kommt, dass uns die Stadt München  und die ist sicher unverdächtig, eine ideo

logische oder persönliche Nähe zu der Regierungsmehrheit zu haben  immer wieder 

auf Probleme hingewiesen hat, die beispielsweise das Oktoberfest betreffen. Aber auch 

viele andere örtliche Betreiber, Kommunalverwaltungen haben uns darauf hingewiesen, 

bei Bierzelten und Ähnlichem wäre es eine gewaltige Herausforderung, den Nichtrau

cherschutz in der Praxis durchzusetzen.

(Theresa Schopper (GRÜNE): Herausforderungen muss man angehen!  Zuruf der 

Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner (SPD))

Deshalb haben wir uns überlegt, was man tun kann, um einen hohen Nichtraucherschutz 

zu gewährleisten, der nicht nur auf dem Papier steht, sondern der in der Realität existiert. 

Deshalb gilt für uns folgender Grundsatz: Erstens. Der Nichtraucherschutz bleibt absolut 

die oberste Priorität. Das gilt insbesondere dort, wo die Menschen keinerlei Ausweich

möglichkeiten haben. Das gilt für alle öffentlichen Gebäude, für Bildungseinrichtungen, 

für Einrichtungen des Gesundheitswesens, für Heime, Sportstätten, Flughäfen. Überall 

dort bleibt das Rauchverbot absolut. Dort aber, wo wir Veränderungen vornehmen, bleibt 

der Kinder und Jugendschutz eine zentrale Komponente in der Architektur dieses Ge

setzes.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Deshalb darf in Diskotheken jetzt auch wieder ge

raucht werden!)

Was ändert sich eigentlich wirklich?  Erstens. Es ändert sich, dass wir bei vorüberge

henden Einrichtungen, beispielsweise einem Bierzelt, sagen, das Rauchverbot ist orga

nisatorisch nicht durchzusetzen. An der Stelle wollten wir, wie das manch einer 

angedacht hat, bei einem Fest wie dem Oktoberfest erhebliches Sicherheitspersonal zur 

Verfügung stellen, um in der Realität etwas umzusetzen, was de facto manchmal aus 

Platzgründen  so sagt es zumindest die Stadt München  kaum durchsetzbar ist.

Zweitens ändert sich etwas in den Eck und Dorfkneipen  das wurde schon mehrfach 

erwähnt , also dort, wo an einer bestimmten Stelle wirklich ein großes Bedürfnis be
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stand. Da sieht es so aus, dass künftig der Wirt entscheiden kann. Es wird nicht einfach 

erlaubt, sondern der Wirt selber entscheidet darüber, indem er kennzeichnet, ob er das 

Lokal für Raucher öffnet oder nicht. Dafür gibt es übrigens Vorgaben vom Bundesver

fassungsgericht. Es ist auch wichtig: Wir halten uns natürlich absolut an die Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichtes. Wir stehen übrigens mit den Vorlagen, die wir haben, 

im Einklang mit vielen anderen Bundesländern. Auch das ist immer ein sehr wichtiges 

Argument. Wir wollen, dass in Deutschland solche Bereiche einheitlich geregelt sind.

Dritter Unterschied: In der Mehrraumgastronomie muss ein Nebenraum gekennzeichnet 

werden. Das heißt, der ungestörte Genuss von Speisen ist absolut möglich. Auch da gilt 

der Kinder und Jugendschutz. Da haben also Kinder und Jugendliche keinen Zutritt.

Ich glaube, man kann es an der Stelle nicht klarer formulieren. Die Umsetzung dieser 

Regelung ist vor allem für die zuständigen Behörden praktikabel. Deswegen glauben 

wir, dass wir mit dem vorliegenden Vorschlag Rechtsfrieden, aber auch Vollzugsfrieden 

schaffen. Das ist nämlich notwendig, um an der Stelle draußen den Nichtraucherschutz 

tatsächlich zu gewährleisten.

Wir orientieren uns am Bundesverfassungsgericht. Der Vorschlag ist verfassungsgemäß 

und  auch das ist wichtig  entspricht dem bayerischen Lebensprinzip "leben und leben 

lassen", das uns ganz wichtig ist. Kein Gastwirt ist gezwungen, Raucherlokale oder 

Rauchernebenräume einzurichten. Das bleibt auch der Entscheidungsfreiheit eines 

jeden Bürgers überlassen. Das muss es schon sein.

Bei Finanzkrisen und anderen Krisen haben wir häufig gedacht, das sind so schwierige 

Prozesse, da können wir nichts machen. Wir müssen insofern schon auch einmal über 

das Verhältnis von Freiheit und Staat nachdenken, als wir nicht immer nur dort vom Staat 

reden, wo er den Bürger gängelt, sondern auch dort von einem starken Staat reden, wo 

er dem Bürger hilft, aber manchmal für mehr Freiheit für den Bürger eintreten, wo er 

selber eigenverantwortlich entscheiden kann.

(Beifall bei der CSU und der FDP)
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Zum Entwurf der GRÜNEN: Liebe Frau Schopper, es ist sehr beeindruckend, dass Sie 

den Landesgesundheitsrat zum Mittelpunkt der Begründung Ihres Gesetzentwurfs ge

macht haben. Ich hätte es aber spannender gefunden, Sie hätten ein bisschen mehr 

über den eigenen Entwurf geredet; denn was Ihren Entwurf betrifft, der, wenn wir ehrlich 

sind, erst so richtig und nochmals neu gekommen ist, als sich die ÖDP entsprechend 

engagiert hat  das sei aber zugestanden , wundert mich Folgendes: Sie sind der Mei

nung, dass Raucherclubs in Gaststätten unzulässig sind. Aber in Kultur und Freizei

teinrichtungen wären sie dagegen zulässig. Es ist okay zu sagen, die Gesundheit der 

Mitarbeiter ist oberstes Prinzip. Aber wenn man sagt, in Kultur und Freizeiteinrichtungen 

gilt es nicht, muss ich sagen: Eine Zweiklassengesellschaft wollen Sie wohl nicht. Des

halb ist Ihr Entwurf abzulehnen.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der FDP)

Das ist eine Schwäche des Entwurfs. Das habt ihr auch nicht geändert. Das ist eine 

Schwäche, das müsst ihr akzeptieren.

Fazit: Wir glauben, dass der Entwurf, den wir vorlegen, praktikabel ist, dass er der Le

benswirklichkeit Bayerns entspricht, dass er im Vollzug die ausreichendste und beste 

Möglichkeit eines Nichtraucherschutzes ist, dass er auch vor dem Verfassungsgericht 

hält und dass er damit insgesamt in der bayerischen Bevölkerung ein größtmögliches 

Maß an Einklang, an Gleichklang und damit auch an Ausgewogenheit darstellt und so 

vielleicht auch ein Stück dazu beiträgt, dort wieder Frieden herzustellen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl:  Weitere Wortmeldungen liegen uns hier nicht 

vor. Die Kolleginnen und Kollegen wissen vielleicht nicht, dass wir hier oben auf dem 

Pult einen Knopf haben, der "Revolution" heißt. Ich kann feststellen, diese ist nicht aus

gebrochen. Ich danke für die weitgehend sachliche Debatte und hoffe, dass wir jetzt 

konzentriert in die Abstimmungen gehen können.
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(Unruhe)

Wir trennen hierzu die Tagesordnungspunkte wieder. Bevor ich über den Regierungs

entwurf abstimmen lasse, stelle ich die beiden Initiativgesetzentwürfe der Fraktionen des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Freien Wähler zur Abstimmung.

Ich lasse zuerst über den Tagesordnungspunkt 22 abstimmen. Der Abstimmung liegt 

der Gesetzentwurf der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa

che 16/1275 zugrunde. Der federführende Ausschuss für Umwelt und Gesundheit 

empfiehlt auf Drucksache 16/1821 die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer hingegen 

dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.  Das sind die 

Fraktionen des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der SPD und ein Teil der Freien Wäh

ler. Die Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen.  Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP 

und der Großteil der Freien Wähler.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): )

 Ich bin froh, wenn ich Herrn Dr. Beyer zufriedengestellt habe.

Enthaltungen bitte ich noch anzuzeigen.  Keine.  Entschuldigung, es werden immer 

mehr: drei. Damit ist der Gesetzentwurf des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.

(Anhaltende Unruhe)

Ich komme zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 23. Der Abstimmung liegt 

der Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Wähler auf Drucksache 16/1390 zugrunde. 

Der federführende Ausschuss für Umwelt und Gesundheit empfiehlt auf Drucksache 

16/1822 wiederum die Ablehnung des Gesetzentwurfs.

Wer dagegen dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.  

Das ist die Fraktion der Freien Wähler mit zwei Ausnahmen, wie ich das so sehe. Ich 

bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen.  Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP, drei 

Stimmen der Freien Wähler, die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
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GRÜNEN und Frau Pauli, ebenfalls mit Gegenstimme. Stimmenthaltungen?  Eine Ent

haltung von den Freien Wählern und eine bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der 

Gesetzentwurf abgelehnt.

Ich komme jetzt zu Tagesordnungspunkt 21. Ich gehe zuerst in die Abstimmung mit 

Handzeichen. Dann bitte ich, in die namentliche Schlussabstimmung einzusteigen.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/954, der Änderungsan

trag auf Drucksache 16/1415 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh

renden Ausschusses für Umwelt und Gesundheit auf Drucksache 16/1823 zugrunde. 

Der federführende Ausschuss für Umwelt und Gesundheit empfiehlt Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass § 1 Nummer 3 Buchstabe b) eine neue Fassung erhält. Ich verweise 

insoweit auf die Drucksache 16/1823.

Wer dem Gesetzentwurf mit der vorgeschlagenen Änderung zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen.  Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP und eine Freie 

Wählerin.

(Hubert Aiwanger (FW): Nicht alle!)

Die Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen.  Das sind mit der genannten einen Ausnahme 

die Freien Wähler, die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, 

zwei Stimmen bei der CSU und eine Stimme bei der FDP. Ich bitte jetzt, die Stimment

haltungen anzuzeigen.  Eine Enthaltung bei der CSU. Habe ich jemanden übersehen? 

 Nein. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen.

Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt. Deswegen können wir an diesem Punkt in 

die namentliche Abstimmung eintreten. Wir führen sie gemäß § 56 der Geschäftsord

nung durch und kommen gleich zur Schlussabstimmung. Diese soll, wie in § 127 

Absatz 2 Satz 1 der Geschäftsordnung vorgesehen ist, namentlich erfolgen.

(Unruhe)
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Ich habe die Abstimmung noch nicht eröffnet. Ich brauche nach dieser Abstimmung das 

perfekte Protokoll.

Abstimmungsgrundlage ist der Gesetzentwurf in der Fassung des federführenden Aus

schusses für Umwelt und Gesundheit.

Für die Stimmabgabe sind, wie gehabt, die Urnen auf beiden Seiten des Sitzungssaales 

und am Stenografentisch aufgestellt. Jetzt kann mit der Abstimmung begonnen werden. 

Sie haben fünf Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 11.10 bis 11.15 Uhr)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sind alle Stim

men abgegeben? Wir haben noch ein paar Sekunden. Letzter Aufruf.  Das scheint der 

Fall zu sein. Damit schließe ich die Abstimmung. Ich werde das Ergebnis nach Auszäh

lung bekannt geben.

Wir fahren in der Tagesordnung fort.

(...)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Herr Kollege. Bevor ich zum näch

sten Redner komme, gebe ich das Ergebnis der vorhin in namentlicher Form durchge

führten Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa

che 16/954 bekannt. Das war der Tagesordnungspunkt 21. Mit Ja haben gestimmt 100 

Abgeordnete, mit Nein stimmten 73, Stimmenthaltungen drei. Damit ist das Gesetz in 

der Fassung des federführenden Ausschusses für Umwelt und Gesundheit angenom

men. Das Gesetz hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Gesundheitsschutzgeset

zes".Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung des federführenden 

Ausschusses hat der Änderungsantrag auf Drucksache 16/1415 seine Erledigung ge

funden.
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg X
Prof. (Univ Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther X
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut X
Dr. Bulfon Annette X

Daxenberger Sepp X
Dechant Thomas X
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Felbinger Günther X
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin X
Güller Harald
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine X
Halbleib Volkmar X
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim X
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja X
Dr. Heubisch Wolfgang X
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia X

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Dr. Kirschner Franz Xaver X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lorenz Andreas X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Schlussabstimmung am 15.07.2009 zu Tagesordnungspunkt 21: Gesetzentwurf der
Staatsregierung; zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes (Drucksache 16/954)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Dr. Merk Beate X
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike X
Mütze Thomas X
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard X
Dr. Pauli Gabriele X
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard X
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus X
Reiß Tobias X
Richter Roland X
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus X
Ritter Florian
Rohde Jörg X
Roos Bernhard
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sandt Julika X
Sauter Alfred
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga
Schneider Harald X
Schneider Siegfried
Schöffel Martin X
Schopper Theresa X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika X
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus X
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Sprinkart Adi X
Stachowitz Diana
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia X
Steiger Christa X
Steiner Klaus X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus X
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Dr. Strohmayr Simone

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone X

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl X

Wägemann Gerhard X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Widmann Jutta X
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell X
Zeil Martin X
Zeitler Otto X
Zellmeier Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 100 73 3
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